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Vorwort 
Bundesminister 
Gerald Klug

Langfristige und konsequente Forschung und Technologie-
entwicklung machen sich bezahlt – für eine nachhaltige
Energieversorgung, Arbeitsplätze und Klimaschutz.
Diesen Weg geht das Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie (bmvit) auch in den kom-
menden Jahren.

Das Energieforschungsprogramm inklusive Vorzeige -
regionen ist 2016 eines der Flaggschiffe des Klima- und
Energiefonds. Das bmvit stellt dafür 31 Mio. Euro bereit.
In den Vorzeigeregionen wird unter realen Bedingungen
ein Stück „Energiezukunft“  getestet, österreichische
Technologien und Lösungen kommen in einem großen
Maßstab zur Anwendung – so, dass unsere Innovationen
auch international sichtbar sind. 

Im Fokus steht die Frage: Wie schaffen wir die Energie-
wende? Die Vorzeigeregion soll zeigen, dass die Energie-
versorgung auf Basis von bis zu 100 % erneuerbarer
Energie mit Innovationen aus Österreich machbar, wirt-
schaftlich sinnvoll und ökologisch vorteilhaft ist. Die
Einbindung der NutzerInnen ist ebenfalls ein erklärtes
Ziel der Vorzeigeregion Energie. Zugleich gehen wir der
Frage nach, welche Auswirkungen die Energiewende
auf die Gesellschaft hat. Im Rahmen der „Energy
Transition 2050“-Initiative werden in einem breiten 
Dialog mit allen Beteiligten die sozioökonomischen 
Effekte beleuchtet.

Ein weiterer wesentlicher Bereich im Jahresprogramm
ist umweltfreundliche Mobilität. Infrastruktur und ver-
netzte Verkehrssysteme sind eine Grundlage für die 
gesamte Wirtschaft und somit für die Wettbewerbsfähig-
keit des Wirtschaftsstandorts Österreich. Mit der Offen-
sive für den öffentlichen Verkehr und der Förderung der

Elektromobilität zeigt mein Haus, dass Mobilität und
Klimaschutz durchaus zu vereinbarende Zielsetzungen
sind. Mit den Leuchtturmprojekten zur Elektromobilität
setzt der Klima- und Energiefonds seit Jahren deutliche
Zeichen in Richtung Effizienzsteigerung von Elektro -
autos. Der Fokus im aktuellen Jahresprogramm liegt
auf „Low-Emission/Low-Cost Industrial Production for
Electromobility“. Hier wollen wir gezielt den Einsatz von
Technologien forcieren, die die Reichweite der Elektro-
fahrzeuge erhöhen und zugleich die Kosten senken. 

Im Zentrum unserer „Smart City“-Initiative steht die
Umsetzung. Durch den Einsatz intelligenter, umwelt-
freundlicher Technologie soll ein Stadtteil, eine Sied-
lung oder eine urbane Region zu einer „Zero Emission
City“ /„Zero Emission Urban Region“  werden. Dabei
kommen technologische Neuerungen in sämtlichen
Bereichen – von den Gebäuden, Energieversorgung,
Wasser und Abwasser, Mobilität bis hin zu Kommuni-
kation und Information – zum Einsatz. Zugleich aber
auch die Gestaltung von Grün- und Freiräumen. Smarte
Städte sollen beides sein, umweltfreundlich und lebens-
wert. Es geht uns bei aller Technologie immer auch um
soziale Innovation. 

Innovative Verkehrs- und Energiesysteme für Klimaschutz
und den Wirtschaftsstandort Österreich

Gerald Klug
Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie
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Vorwort 
Bundesminister 
Andrä Rupprechter
Politik, Wirtschaft und Bevölkerung: der Weg in eine 
fossilfreie Zukunft 

Am 12. Dezember 2015 war der Wendepunkt in der 
Geschichte des Klimaschutzes: Die teilnehmenden
Staaten an der Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris
vereinbarten erstmals ein global gültiges Klimaschutz-
abkommen. Dieser neu beschlossene UN-Klimavertrag
legt fest, die durch Treibhausgase verursachte Erd -
erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. 

Dadurch ist der Weg klar gekennzeichnet – die Um -
setzung des Klimaschutzabkommens zu den zentralen
Aufgaben aller Regierungen geworden. Österreich
nimmt diese ernst und wird sie verantwortungsvoll um-
setzen. Dies bedeutet, dass wir bis zum Jahr 2050 die
Treibhausgasemissionen um mindestens 80 % reduzie-
ren müssen. Wesentliche Voraussetzungen dafür sind
einerseits der rasche und flächendeckende Ausbau 
erneuerbarer Energien sowie andererseits die Verrin-
gerung des Energiebedarfs. Österreich wird weniger
abhängig von fossiler Energie und die CO2-Bilanz wird
verbessert. Erneuerbare Energien sorgen zudem für 
regionale Wertschöpfung und schaffen Arbeitsplätze.

Bei der Realisierung dieser Vorhaben wird die öster -
reichische Bundesregierung vom Klima- und Energie-
fonds unterstützt. Der Klima- und Energiefonds hat die
nachhaltige Veränderung unseres Energie- und Mobili-
tätssystems zum Ziel. Darüber hinaus ist er durch seine
Studien ein wichtiger Informationsgeber für Wirtschaft,
Politik und Verwaltung.

Moderne Umwelttechnologien und innovative Ideen –
österreichische Qualität ist international anerkannt.
Dieses Potenzial müssen wir noch besser nutzen. 
Mit „Best of Austria“  bietet das Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-

wirtschaft (BMLFUW) heimischen Unternehmen die
Möglichkeit, sich mit ihren Produkten und grünen Inno-
vationen auf dem internationalen Parkett zu präsen -
tieren und neue Märkte zu erschließen. Dabei ist der
Klima- und Energiefonds ein wichtiger Partner. Unsere
gemeinsame Initiative „greenstart“  setzt auf die Grün-
dung und Qualifizierung von grünen Start-up-Unter-
nehmen. Ziel ist, Geschäftsideen in den Bereichen
Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Mobilität und
Landwirtschaft zu finden und schnell und nachhaltig 
im Markt zu verankern. Sie unterstützt kluge Köpfe bei
der Umsetzung ihrer Ideen: für sauberes Wasser, hoch-
wertige Lebensmittel oder reine Luft. 

Klimaschutz und Energieunabhängigkeit stellen für
Österreich nicht nur eine große Chance, sondern eine
Notwendigkeit dar, der sich der Klima- und Energie-
fonds in einer einzigartigen Drehscheibenfunktion und
mit ehrgeizigen Zielsetzungen stellt. Ich bin überzeugt:
Wenn wir alle an einem Strang ziehen – Politik, Wirt-
schaft und Bevölkerung –, können wir gemeinsam die
Weichen für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft
stellen. Die Energiewende ist nur dann erfolgreich, wenn
jede/r dazu beiträgt – und jede/r davon profitiert.

Andrä Rupprechter
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft



Ambitionierte Pläne für den Umbau des Mobilitäts- und Energiesystems

Der Klimaschutz ist eine Jahrhundertaufgabe, die international verantwortungs-
volles und gemeinsames Handeln erfordert. In Paris hat die Weltengemeinschaft
dieser Aufgabe Rechnung getragen: 195 Länder einigten sich darauf, alle An-
strengungen zu unternehmen, um die globale Erderwärmung auf durchschnitt-
lich 1,5 Grad zu begrenzen. Österreich nimmt die festgesetzten Ziele sehr ernst:
Bis 2050 müssen die Treibhausgasemissionen auch hierzulande um mindestens
80 Prozent reduziert werden. 

Der Klima- und Energiefonds unterstützt die Bundesregierung tatkräftig bei der
Umsetzung ihrer Pläne. Seit der Gründung im Herbst 2007 verfolgen wir konse-
quent unser Ziel, die Transformation des Mobilitäts- sowie des Energiesystems
möglichst rasch voranzutreiben. Seitdem konnten wir mit einem Förderbudget
von knapp 1 Mrd. Euro rund 85.000 innovative, zukunftsweisende und vor allem
wirkungsvolle Projekte ermöglichen. 

Diesen Weg verfolgen wir auch 2016 engagiert und erweitern unsere bisher 
bestehenden Förderungen in den Bereichen Forschung, Verkehr und Markt-
durchdringung. 

Veränderung, Vernetzung, Verbreitung

Mit unserer Speicherinitiative rücken wir eine der Schlüsselfragen für die 
Energiewende in den Vordergrund. Bis 2030 soll der heimische Strombedarf
ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Innovative Lösungen
sind für eine nachhaltige und sichere Energieversorgung gefragter denn je. 
Aktuell werden auch in Österreich fieberhaft neue Ansätze entwickelt und in 
Demonstrationsprojekten in der Praxis getestet. Der Klima- und Energiefonds
ist dabei nicht nur starker und langfristiger Projektpartner, sondern auch Netz-
werk-Plattform, die das neu gewonnene Know-how bündelt und weitergibt.

Jahresprogramm 2016 des Klima- und Energiefonds4

Vorwort 
der Geschäftsführung des
Klima- und Energiefonds
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Die Mobilitätswende können wir nur mit dem konti nu -
ier lichen Ausbau der Elektromobilität schaffen. Mit 
unseren Programmen Forcierung E-Mobilität und
Modellregionen E-Mobilität sowie Leuchttürme der
Elektromobilität leisten wir dafür unseren Beitrag. 
Die notwendigen Technologien, um eine wirksame Trend -
umkehr zu realisieren, sind bereits vorhanden und werden
in vielen Regionen Österreichs erfolgreich angewandt.
Nun gilt es, sie noch mehr in die Breite zu tragen. Daher
legen wir heuer einen Schwerpunkt auf den verstärkten
Einsatz der E-Mobilität bei privaten NutzerInnen. Davon
versprechen wir uns, dass die E-Mobilität weiter an
Fahrt aufnimmt. Gleichzeitig werden wir die Rolle der
bestehenden Modellregionen als Innovationszentren
und Know-how-Drehscheiben weiterhin forcieren.

Mensch im Mittelpunkt

Die Energiewende betrifft die gesamte Gesellschaft,
muss von ihr getragen und gelebt werden. In Zukunft

geht es daher stärker als bisher darum, die Lebens -
realitäten des einzelnen Menschen in das Forschungs-
geschehen einzubeziehen, um Ungleichheiten zu
erkennen. Vor diesem Hintergrund hat der Klima- und
Energiefonds das Programm Energy Transition 2050
neu ins Leben gerufen. Es befasst sich mit der Dynamik
zwischen Innovation und ökologischen, institutionellen,
wirtschaftlichen sowie sozialen Systemen. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse sollen wertvolle Grund lagen
für zukunftsfähige und gesellschaftstaugliche Ent-
scheidungen und Maßnahmen liefern.

Wir werden auch in Zukunft alles dafür tun, gemein -
sam mit unseren Partnerinnen und Partnern wirksame
Strategien gegen den Klimawandel zu initiieren, zu ent-
wickeln, zu unterstützen und zu begleiten. Die Weichen
in Richtung nachhaltiger, emissionsarmer Zukunft sind
gestellt und werden vom Klima- und Energiefonds mit
vollem Einsatz mitgestaltet. Jetzt heißt es, diesen Weg
konsequent und mutig weiter zu gehen – und darauf
freuen wir uns!

Ingmar Höbarth
Geschäftsführer Klima- und Energiefonds

Theresia Vogel
Geschäftsführerin Klima- und Energiefonds
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1.1 Die Speicherinitiative 
des Klima- und Energiefonds

Höhere Durchdringungsraten von erneuerbaren Ener-
gien im Wärme- und Stromsektor haben Speicher -
technologien ins Zentrum der öffentlichen Diskussion
gerückt. Eine Vielzahl von Technologien und Anwen-
dungsgebieten (zentral oder dezentral) wird gegen -
wärtig erforscht, in Teilen auch schon angewendet.
Konsens herrscht, dass eine Energiewende ohne Spei-
chertechnologien nicht möglich sein wird. Lücken gibt
es jedoch bei der Demonstration von Speichern, deren
intelligenter Einbindung in zentrale oder dezentrale
Versorgungsstrukturen sowie bei der Markteinführung
innovativer Technologien.

Gemäß seinem gesetzlichen Auftrag will sich der Klima-
und Energiefonds zu diesem so wichtigen energiepoliti-
schen Themenkomplex als Netzwerk-Plattform für
Speicherfragen etablieren und hat daher 2015 die Spei-
cherinitiative ins Leben gerufen. Diese Initiative zielt
darauf ab, potenziellen MarktteilnehmerInnen Informa-
tion über Speichertechnologien und ihre Anwendungs-
gebiete bereitzustellen und den Erfahrungsaustausch
zu erleichtern. Neben der Wissenssammlung stehen
die Vernetzung der MarktteilnehmerInnen zu Energie-

speicherung für Wärme und Strom und die Erarbeitung
konkreter Handlungsempfehlungen für mögliche künf-
tige Förderprogramme und Projekte im Vordergrund.

In einem mehrmonatigen Prozess zeigen 6 Arbeits-
gruppen relevante Themen zur Weiterentwicklung und
Integration unterschiedlicher Speicher auf. Über 100
Expertinnen und Experten aus Österreich, Deutschland
und der Schweiz erarbeiten Lösungsvorschläge. Die
Ergebnisse werden in einem Abschlussbericht doku-
mentiert und in einem Webforum veröffentlicht werden.
Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette von der
Forschung bis in den Markt betrachtet. Um Community
Building zum Thema Speichertechnologien zu unter-
stützen, werden Forschungsinstitute, Start-ups, 
Unternehmen, NGOs sowie Akteure aus der Energie-
wirtschaft, den Modellregionen und Smart Cities u. dgl.
angesprochen.

Aufbauend auf den Ergebnissen werden Ideen für künf-
tige Förderprogramme bzw. weitere Aktivitäten abge -
leitet. Mit einer Weiterführung ist noch 2016 zu rechnen.

Budgetvolumen: 0,5 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: wird im Einzelfall entschieden
Abwicklungsstelle: wird im Einzelfall entschieden

1.0 Programmlinien übergreifend
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1.2 Klimawandelanpassungs-
Modellregionen

Programmziele

Der „Österreichische Sachstandsbericht” zum Klima -
wandel hat klar gezeigt, dass Österreichs Regionen und 
Gemeinden durch die Auswirkungen des Klimawandels
sehr massiv betroffen sind und sein werden. Allerdings
ist das Thema Klimawandelanpassung speziell auf der
lokalen Ebene noch nicht oder nur in geringem Maße
positioniert. Es fällt vielen Bürgern und Bürgerinnen,
aber auch manchen Entscheidungstragenden noch
schwer, zwischen Klimaschutz und Klimawandelanpas-
sung zu differenzieren. So gibt es auf der kommunalen
Ebene bisher nur vereinzelt Aktivitäten, um sich syste-
matisch an den Klimawandel anzupassen, möglichen
negativen Effekten des Klimawandels vorzubeugen und

allfällige Chancen bestmöglich zu nutzen. Gleichzeitig
gilt als gesichert, dass rechtzeitig durchgeführte An-
passungsmaßnahmen nicht nur den Handlungsspiel-
raum erhöhen, sondern auch aus ökonomischer Sicht
zu präferieren sind. 

Vor diesem Hintergrund startet der Klima- und Ener-
giefonds in enger Abstimmung und Kooperation mit
den Bundesländern ein neues Förderprogramm, um
Gemeinden/Regionen dabei zu unterstützen, sich syste-
matisch und basierend auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen und
gezielt Anpassungskonzepte zu entwickeln sowie in
weiterer Folge auch umzusetzen. Die im Rahmen der
Umsetzung geschaffenen Best-Practice-Anpassungen
sollen in weiterer Folge disseminiert werden. Dabei
spielen die Vermeidung von Maladaption sowie die enge
Zusammenarbeit mit ExpertInnen bei der Erstellung
von Konzepten und Durchführung von Aktivitäten eine
wesentliche Rolle. 

Zielgruppe

Gemeinden und Regionen sowie relevante Akteure, die
in diesen tätig sind.

Programminhalte

Im Rahmen des Programms werden Personalkosten
für eine/n „AnpassungsmanagerIn“  übernommen,
der/die in definierten Regionen (z. B. einer Gemeinde,
einem Verband aus mehreren Gemeinden etc.) das
Thema Klimawandel anpassung etabliert, die Bevölke-
rung sowie die lokalen Akteure für das Anliegen sensi-
bilisiert sowie gemeinsam mit lokalen Stakeholdern,
Bürgerinnen und Bürgern sowie Entscheidungtragen-
den ein regionales Anpassungskonzept entwickelt und
dieses – vorausgesetzt, es wurde positiv evaluiert – in
die Umsetzung führt. Parallel dazu wird eine wissen-
schaftliche Begleitung eingesetzt, welche die Aufgabe
hat, den Wissenstransfer von der Forschung in die 
Praxis der jeweiligen „Anpassungsmodellregionen“
sicherzu stellen, bei der Entwicklung der Anpassungs-
konzepte unterstützend zu beraten sowie im Rahmen
von Monitoring-Aktivitäten die Umsetzungsmaßnahmen
zu begleiten und zu unterstützen. 

Budgetvolumen: 0,8 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: BVergG, UFI-Richtlinie, öffent-

lich-öffentliche Partnerschaft
Abwicklungsstelle: KPC
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2.1 Austrian Climate 
Research Programme

Der Klima- und Energiefonds hat mit dem „Austrian 
Climate Research Programme” (ACRP) eine Forschungs-
schiene eingerichtet, die Grundlagen für Klimaanpas-
sungs- und Klimaschutzentscheidungen auf der Basis
von Systemverständnis im disziplinären und im inter-
disziplinären Bereich erarbeitet.

Der inhaltliche Schwerpunkt des „Austrian Climate 
Research Programme” der Vorjahre wird fortgeführt
und liegt in der Erforschung nationaler Ausprägungen
und Auswirkungen des Klimawandels und der sich da-
raus ergebenden Anpassungserfordernisse bis hin zu
inter- und transdisziplinären Vulnerabilitätsstudien, Ri-
sikomanagementansätzen und Policy-Analysen. Das
Programm soll die österreichische Forschungskompe-
tenz auf diesem Sektor ausbauen und sie verstärkt in
die internationale Forschung einbinden. ACRP wird von
einem internationalen Steering Committee begleitet,
das die inhaltlichen Schwerpunkte der Ausschreibungen
auf Basis der bisherigen Ausschreibungsergebnisse

sowie der aktuellen nationalen und internationalen
wissenschaftlichen Fragestellungen vorschlägt. Hierbei
wird der Fokus auf Fragestellungen, die Österreich 
besonders betreffen, gelegt.

Programmziele

Mit dem „Austrian Climate Research Programme” ver-
folgt der Klima- und Energiefonds der Bundesregierung
eine Stärkung der wissenschaftlichen Grundlage für zu -
nehmend wichtige Entscheidungen hinsichtlich Klima -
anpassungsmaßnahmen und deren Wechselwirkungen
untereinander sowie mit Klimaschutzmaßnahmen. Im
Rahmen dieser Zielsetzung soll auf die Klimawandel-
anpassungsstrategie der österreichischen Bundes -
regierung besondere Rücksicht genommen werden und
die wissenschaftlichen Grundlagen für die Umsetzung
von Anpassungsmaßnahmen erarbeitet werden.  

Zielgruppe

Forschungseinrichtungen, Unternehmen.

Programminhalte

Die Klimaforschungsaktivitäten in Österreich sollen
sich in erster Linie mit Fragestellungen befassen, die

Klimafolgenforschung

2.0 Programmlinie Forschung
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1) Die Darstellung der Ausschreibungsschwerpunkte erfolgt in den Programmleitfäden in Abstimmung mit relevanten Programmen auf Bundes- und
Landesebene, um Doppelgleisigkeiten auszuschließen.

für Österreich von Relevanz sind – die regionalen und
lokalen Ausprägungen des Klimawandels und die 
Ur sachen dieser Ausprägungen, die Auswirkungen 
klimatischer Änderungen auf Ökosysteme, bestimmte
Wirtschaftssektoren, die Gesundheit etc. Besonders 
soziale Aspekte stehen dabei oft im Vordergrund und
sollen im Rahmen von Forschungsarbeiten behandelt
werden.

Im Fokus des Interesses stehen unter anderem auch
der Anpassungsbedarf und die Wechselwirkungen zwi-
schen Anpassung und Minderungsmaßnahmen. Die
Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist eine
komplexe Herausforderung, die nur in Zusammenarbeit
verschiedener Akteure auf den unterschiedlichen Ent-
scheidungsebenen zu bewältigen ist. Diese Fragestellung
soll in umfassenden Analysen und Konzepten behandelt
werden, die geeignet sind, die Sensibilisierung für lokale
und regionale Klimarisiken und die Möglichkeiten zur
Steigerung der Anpassungsfähigkeit an Klimaände -
rungen zu erhöhen.

Darüber hinaus sollen Fragen der Governance und 
Policy im Klimabereich und von Optionen und Hemm-
nissen bei der Umsetzung von Klimaanpassungs- und
Klimaschutzmaßnahmen angesprochen werden. Wei-
ters können Metaanalyse und Literaturzusammenfas-
sungen über bereits gesichertes Wissen von Interesse
sein. Die Forschungsarbeiten umfassen u. a. naturwis-
senschaftliche, sozial- und wirtschaftswissenschaft -
liche, recht liche und technische Fragestellungen, die 
in der Regel interdisziplinär und teilweise auch trans-
disziplinär zu lösen sind. Vor diesem Hintergrund soll
das „Austrian Climate Research Programme”  von An-
fang an mit einer internationalen Perspektive und unter 
Einbindung von ausländischen PartnerInnen angelegt
werden.

Ausschreibungsthemen berücksichtigen die Ergebnisse
der vorangegangenen ACRP-Ausschreibungen und sind
in ein Gesamtkonzept eingebettet.

Budgetvolumen: 5,45 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: Themen-Richtlinie zur 

Förderung der wirtschaftlich-
technischen Forschung und
Technologieentwicklung 
(Themen-FTI-RL)

Abwicklungsstelle: KPC

2.2 Energieforschung 
und Vorzeigeregion Energie

Budgetvolumen: 30,61 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: Themen-FTI-Richtlinie, UFI-

Richtlinie, AGVO, ARR, BVergG,
De-minimis-Verordnung,
Förder richtlinie des Klima- 
und Energiefonds für Maß -
nahmen der Marktüberleitung
von Energie-, Gebäude- und
Mobilitäts  technologien

Abwicklungsstellen: aws, BBG, FFG, KPC

2.2.1 Energieforschungsprogramm

Mit dem Energieforschungsprogramm verfolgt der
Klima- und Energiefonds das Ziel, die Kosten hoch -
effizienter und emissionsarmer Energie- und Mobilitäts-
technologien zu senken und dazu beizutragen, dass
österreichische Unternehmen in diesem schnell wach-
senden Sektor auch künftig eine führende Rolle spielen.
Das Ziel, die Beteiligung von Industrie und Wirtschaft
mittelfristig auf mindestens 60 % zu erhöhen, wird
konsequent weiterverfolgt.

Energieforschung1
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Programmziele

1. Beitrag zur Erfüllung der energie-, klima- und
technologiepolitischen Vorgaben der österrei-
chischen Bundesregierung
Priorität haben technologische Entwicklungen und
Maßnahmen, die maßgeblich dazu beitragen, die
Energieeffizienz des Systems zu steigern und den
Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix zu
erhöhen. 

2. Erhöhung der Leistbarkeit von nachhaltiger Energie
und innovativen Energie- und Mobilitätstechnolo-
gien: Kostensenkung bei hochinnovativen Technolo-
gien ist der Schlüssel für die Beschleunigung der
Marktdurchdringung.

3. Aufbau und Absicherung der Technologieführer-
schaft bzw. Stärkung der internationalen Wett -
bewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen
und Forschungsinstitute auf dem Gebiet innovativer
Energie- und Mobilitätstechnologien. 

Zielgruppe

Unternehmen, Forschungseinrichtungen.

Programminhalte

Mit dem Energieforschungsprogramm unterstützt der
Klima- und Energiefonds die Umsetzung der „Towards
an Integrated Roadmap“ des Strategic Energy Techno-
logy Plan (SET-Plan) der Europäischen Kommission. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Vorjahrs – Energie-
effizienz und -einsparung, erneuerbare Energien, intelli-
gente Netze, Mobilitäts- und Verkehrstechnologien für
optimierte Energieeffizienz und Klimaschutz und Spei-
cher – werden fortgeführt. Im Fokus stehen Forschung,
Entwicklung und vollmaßstäbliche Tests neuer Materia-
lien sowie innovativer technologischer Komponenten
und Systeme in den Bereichen Energie und Mobilität.
Wo relevant, ist die Untersuchung wirtschaftlicher und
rechtlicher Fragestellungen sowie Akzeptanzforschung
im Rahmen von größeren Forschungs- und Technologie -
entwicklungsprojekten förderfähig. 

Im Rahmen der Forschungsförderung stehen die Instru-
mente „Kooperative Grundlagenforschung“, „Sondierung“,
„Einzelprojekt der industriellen Forschung“, „Kooperative
F&E-Projekte“, „Leitprojekte“, „F&E-Dienstleistungen“
sowie „Vorkommerzielle Beschaffung“ zur Verfügung. 

Aufbauend auf Ergebnissen von F&E-Projekten können
Investitionen für Demonstrationsanlagen unter Ver-
wendung der Förderrichtlinien der „Umweltförderung
im Inland“  (UFI) unterstützt werden. Angestrebt wird
die Umsetzung von innovativen großtechnischen Pilot-
vorhaben mit Vorbildcharakter und Multiplikatorwirkung.

Innovative Unternehmen werden bei der Überführung
bereits entwickelter Technologien, Produkte und
Dienstleistungen aus Nischenmärkten in Standard-
märkte unterstützt. Im Sinne eines geschlossenen 
Innovationsfördersystems werden ExpertInnenberatun-
gen, Machbarkeitsstudien sowie umsetzungsreife In-
vestitionsprojekte in Kombination mit unterschied lichen
Finanzierungs- und Förderinstrumenten mit einem Zu-
schuss gefördert.

Zur Stärkung der österreichischen Position im Europäi-
schen Forschungsraum (European Research Area –
ERA) wird sich der Klima- und Energiefonds unter an-
derem an multilateralen Programmen beteiligen, wenn
diese maßgeblich dazu beitragen, die an ihn gerichteten
gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. 

Unterprogramm Energie aus Infra -
struktur – Vorkommerzielle Beschaffung

Die Diffusion von Energietechnologien schreitet voran.
Für die gesteckten Klima- und Energieziele ist die Dif-
fusionsgeschwindigkeit indes zu gering. Aufgrund von
Multiplikatoreffekten von besonderer Bedeutung sind
dabei Entscheidungen von Infrastrukturbetreibern in
Bezug auf Investitionen in bauliche Infrastruktur. Bei-
spiele sind das Verkehrsnetz, die Energieinfrastruktur
oder Abwasserentsorgungsanlagen.

Programmziele

1. Technologieentwicklung: Entwicklung innovativer
Energietechnologien für den Infrastrukturbereich,
die es gegenständlich am Markt nicht gibt.

2. Innovationsdiffusion: Öffentliche Infrastruktur -
betreiber lösen zusätzliche Innovationen im Energie-
bereich aus und fungieren als Referenzmarkt für die
Wirtschaft.

3. Risikoteilung: Risiken und Nutzen werden bei 
der Vorkommerziellen Beschaffung zwischen der 
beschaffenden Stelle und den Anbietern geteilt. 
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Zielgruppe

Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Einzel -
forscherInnen.

Programminhalte

Unter vorkommerzieller Beschaffung versteht man die
Ausschreibung von F&E-Leistungen in der vorkommer-
ziellen Phase zur Beschaffung nicht marktgängiger 
Lösungen bzw. vorhandener Lösungen, die noch Unzu-
länglichkeiten aufweisen. Es ist ein Instrument zur 
Förderung effizienter und nachhaltiger öffentlicher
Leistungserbringung. 

Das Ziel ist die Entwicklung von neuen Produkten und
Dienstleistungen im Energiebereich in mehreren Etappen,
bei denen 2 oder mehrere Entwickler im Wettbewerb
zueinander mehrere Lösungen hervorbringen. Die be-
schaffende Stelle kann sich daraus die beste Lösung
aussuchen. 

Vor dem Hintergrund der langfristigen Investitions -
zyklen sollen innovative Technologien für Energie -
gewinnung und -speicherung in baulicher Infrastruktur
entwickelt sowie Prototypen im Feld erstmalig getestet
werden.

Der Klima- und Energiefonds identifiziert und schreibt
in Kooperation mit Infrastrukturbetreibern als gleich-
berechtigen Partnern Forschungsthemen zum Bereich
„Energie aus Infrastruktur“ aus. Durch die gemein-
same Vorgehensweise und Finanzierung der Berater
sollen Synergien aus einer gemeinsamen Forschung
lukriert werden.

Zur Verfügung stehen die Instrumente „F&E-Dienst-
leistungen“ und „Vorkommerzielle Beschaffung“. 

2016 werden in einer Sondierungsphase mit Infrastruk-
turbetreibern Schwerpunkte und Innovationsprojekte
identifiziert.

Begleitprogramm/Begleitmaßnahmen

1. Vernetzung, Wissenstransfer und Bewusstseinsbil-
dung durch die Fortführung ausgewählte Aktivitäten
wie „Science Brunch“  (Veranstaltungen und Publi-
kation), das „energy innovation austria”-Forschungs-
magazin (www.energy-innovation-austria.at) sowie
die Website www.energieforschung.at.

2. Fortführung der beratenden Gruppe für Energie -
forschung, bestehend aus VertreterInnen der 
Sozialpartner, aus Forschung und Industrie in 
Kooperation mit dem bmvit. Diese Gruppe dient als
Diskussionsforum für den Beitrag des Klima- und
Energiefonds zur Umsetzung der österreichischen
FTI-Strategie im Energie- und Mobilitätsbereich
sowie für die strategische Ausrichtung des Energie-
forschungsprogramms.

2.2.2 Vorzeigeregion Energie

In der Vorzeigeregion Energie werden mit innovativen
Energietechnologien aus Österreich Musterlösungen
für intelligente, sichere und leistbare Energie- und 
Verkehrssysteme der Zukunft entwickelt und demons-
triert. Im Mittelpunkt steht ein effizientes Zusammen-
spiel von Erzeugung, Verbrauch, Systemmanagement
und Speicherung in einem für alle MarktteilnehmerIn-
nen optimierten Gesamtsystem mit zeitweiser Versor-
gung durch bis zu 100 % erneuerbare Energien.

Programmziele

1. Entwicklung und beispielgebende Anwendung 
von heimischen Energie- und energierelevanten 
Verkehrstechnologien zur großflächigen Praxis -
erprobung von intelligenten Systemlösungen im
Realbetrieb 
Die Vorzeigeregion Energie soll zeigen, dass eine
Energieversorgung auf Basis von bis zu 100 % 
erneuerbaren Energien mit Innovationen aus 
Österreich machbar, wirtschaftlich sinnvoll und
ökologisch vorteilhaft ist. 

2. Stärkung und Ausbau des Leitmarktes für inno -
vative Energie- und energierelevante Verkehrs-
technologien sowie Dienstleistungen
Der Leitmarkt dient den österreichischen Unter -
nehmen zur Positionierung als Leitanbieter und als
international sichtbare Referenz. 

3. Einbindung und aktive Teilnahme der NutzerInnen
In der Vorzeigeregion Energie sollen BürgerInnen
die Anwendung innovativer Energietechnologien im
großmaßstäblichen Projekt erleben können. Ziele
sind das Wecken von Neugierde, das Kennenlernen
innovativer Technologien sowie das Schaffen von
Vertrauen und Akzeptanz. 

http://www.energieforschung.at
http://www.energy-innovation-austria.at
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Zielgruppe

Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Gebiets -
körperschaften.

Programminhalte

In der Vorzeigeregion Energie werden unter realen 
Bedingungen in Österreich entwickelte Energie- und
energierelevante Verkehrstechnologien großflächig im
Realbetrieb erprobt. Im Fokus stehen die zentralen 
Herausforderungen der Energiewende: Integration
eines möglichst hohen Anteils erneuerbarer Energien,
Flexibilisierung, verschiedene Sicherheitsaspekte, 
geeignete Geschäftsprozesse sowie attraktive Dienst-
leistungen und Geschäftsmodelle, Etablierung neuer
Kooperationen und Einbeziehung neuer Akteure sowie 
effiziente Technologien und deren Systemintegration.

Dieses Programm baut auf den Ergebnissen des Stra-
tegieprozesses Smart Grids 2.0
(www.e2050.at6/smartgrids) und den Erfahrungen bis-
heriger in Österreich durchgeführter Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Demonstrationsvorhaben auf nationaler
und/oder europäischer Ebene auf.

Für die Forschungsförderung stehen die Instrumente
„Innovationslabor“, „Kooperative F&E-Projekte“ ,
„Leitprojekte“ sowie „Vorkommerzielle Beschaffung“
zur Verfügung. Investitionen für Demonstrationsanlagen
können unter Verwendung der Förderrichtlinien der
„Umweltförderung im Inland“ (UFI) unterstützt werden.
Start-ups und Klein- und Mittelunternehmen werden
bei der Vermarktung ihrer Forschungsergebnisse und
dem möglichen Transfer in die Gesellschaft mit den 
Instrumenten der aws gezielt unterstützt. Mit Instrumen-
ten der innovationsfördernden Beschaffung (IÖB) sollen
Innovationen forschungsintensiver österreichischer Un-
ternehmen stimuliert und vermehrt innovative Produkte
und Dienstleistungen im öffentlichen Bereich imple-
mentiert werden.

NutzerInneneinbindung ist ein erklärtes Ziel der Vorzeige-
region Energie. Erreicht werden soll es u.a. durch die
Pilotinitiative „Green Button 2.0“für Österreich. Ge-
schaffen werden soll eine Innovationsplattform für die
Entwicklung und Praxiserprobung smarter Energie-
dienstleistungen. Dabei werden in Kooperation mit

Netzbetreibern und weiteren Unternehmen verschiedene
relevante Daten in standardisierter Form auf einer
Plattform zur Verfügung gestellt. Interessierte Energie-
kundInnen können auf einfache Weise smarte Dienste,
basierend auf zur Verfügung gestellten Daten, in An-
spruch nehmen. Innovativen Entwicklern wird die Mög-
lichkeit eröffnet, Dienste und Apps für verschiedene
Zielgruppen anzubieten.

Durch die Pilotinitiative soll das Potenzial smarter,
datenbasierter Dienste für eine CO2-freie Energie -
versorgung greifbarer werden. Gleichzeitig sollen 
Zugangsbarrieren für heimische Anbieter auf diesem
entstehenden und zunehmend vom internationalen
Wettbewerb geprägten Markt reduziert werden.

Begleitprogramm/Begleitmaßnahmen

1. Begleitforschung zur Evaluierung der Ergebnisse,
zur projektübergreifenden Kooperation und Netz-
werkbildung sowie zur Erhöhung der Breitenwirk-
samkeit. 

2) In den Vorjahren unter dem Programmtitel „Smart Energy Demo – FIT for SET“ bzw. „Smart Cities – FIT for SET“.

http://www.e2050.at6/smartgrids
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2.3. Smart Cities Demo

2.3.1 Smart Cities Demo

Die Smart-Cities-Initiative des Klima- und Energiefonds
initiiert und unterstützt seit 2010 auf Demonstration
ausgerichtete Forschungsprojekte mit innovativen 
Ansätzen. 
Im Zentrum smarter Stadtentwicklung steht die (Um-)
Gestaltung des Energie- und Mobilitätssystems im
Sinne der Nachhaltigkeit, Leistbarkeit, Klimaneutralität
und Wirtschaftsfähigkeit. Eine zentrale Herausforderung
beim Thema Klimawandel in Ballungsräumen ist aber
auch die soziale, nachhaltige und sichere Gestaltung
unserer Energiezukunft für alle Menschen in Öster-
reich: Hier muss es gelingen, innovative Projekte zu
entwickeln, die den Nutzen moderner Technologien
allen Bevölkerungsschichten zugänglich machen. 

Programmziele

Die mehrjährige Smart-Cities-Initiative2 des Klima- und
Energiefonds ist strategisch klar auf Umsetzungen
ausgerichtet: Ein Stadtteil bzw. -quartier, eine Siedlung
oder eine urbane Region in Österreich soll durch den
Einsatz intelligenter grüner Technologien in Kombina-
tion mit sozialen Innovationen zu einer „Zero Emission
City“  oder „Zero Emission Urban Region“  werden.
Um im Sinne des Klima- und Energiefonds den Trans-
formationsprozess einer Stadt/Region in eine Smart
City/Smart Urban Region einzuleiten, werden die Hand-
lungsfelder Gebäude, Energie, kommunale Ver- und
Entsorgung, urbane Mobilität3, Kommunikation & In-
formation sowie Grün- und Freiraum – nach Möglich-
keit in Kombination mit dem Querschnittsthema soziale 
Innovation – adressiert. 

Die Smart-Cities-Initiative schafft Innovation über den
Stand der Technik hinaus durch die Verschränkung der
verschiedenen Infrastrukturebenen entlang dieser
Handlungsfelder: Erkenntnisse aus einzelnen Themen-
bereichen sind miteinander synergetisch zu verbinden,
sodass für das städtische System ein Mehrwert gegen-
über technischen Einzellösungen entstehen kann. Die
Verschränkung umfasst nicht nur die thematische
Ebene, sondern ist auch auf die beteiligten Akteure
(städtische Dienstleister wie Ver- und Entsorgungsbe-
triebe, EVU, Betreiber von Mobilitätsinfrastruktur etc.)

und NutzerInnen (BewohnerInnen, Verkehrsteilnehme-
rInnen, EnergieverbraucherInnen aus dem Privatbe-
reich sowie Gewerbe und Industrie u. dgl.) anzuwenden.

Eingereichte Maßnahmenbündel sollen nicht nur im
Neubau, sondern vor allem im Bestand umgesetzt
werden und auf spezielle Herausforderungen urbaner
Ballungsräume, wie auf innovative Wohn- und Mobili-
tätskonzepte, Zwischennutzungen, Leerstand, Nutzung
von Brachflächen und Ähnliches, eingehen.

Die Programmziele entsprechen dieser strategischen
Ausrichtung:
1. Stadt(region) als Testbed nutzen.
2. Optimierung von Einzelsystem/-lösung erreichen.
3. Mehrwert gegenüber Einzelsystem/-lösung generieren.

Zielgruppe

Konsortien aus InvestorInnen, Liegenschaftseigentüme-
rInnen, TechnologieentwicklerInnen und -anbieterInnen,
Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, Raum-
und VerkehrsplanerInnen, Forschungseinrichtungen.

Programminhalte

In Städten mit gemäßigtem Klima besteht ein großes
Adaptionspotenzial, welches in stadtplanerische Um-
setzungen und resiliente Systeme münden muss, um
diesen Herausforderungen zu begegnen. Wegen der
großen lokalen Bevölkerungsdichte und des lokal
hohen Energieverbrauchs besitzt das Stadtklima einen
besonderen Stellenwert und soll auch vor dem Hinter-
grund des Klimawandels betrachtet werden: 2016 
speziell gewünscht sind Maßnahmen(bündel) für den
Klimaschutz, die den Trends der langzeitlichen Verän-
derungen des Stadtklimas gerecht werden, aber auch
das Auftreten von Extremereignissen (Hitzewellen,
Überflutungen) inhaltlich bearbeiten. 

Forschungsfragen zu E-Mobilitäts-Aspekten als inte-
grativer Teil von Smart-City-Demoprojekten sind Teil
der Ausschreibungen, investive Maßnahmen zur 
E-Mobilität sind jedoch nicht förderfähig.

Das Klima- und Energiefonds-Programm „Smart Cities
Demo“ wird mit dem Programm „Stadt der Zukunft“
des bmvit abgestimmt und synchronisiert.

3) Im Sinne von „Smart Cities Demo“ soll der Schwerpunkt auf umsetzungsorientierten Vorhaben liegen, die innovative Lösungsansätze im Mobilitäts- 
und Verkehrsbereich insoweit behandeln und zur Umsetzung bringen können, als diese in Verbindung mit den anderen genannten Handlungsfeldern
integrierte Lösungen mit Mehrwerten für ebendiese Handlungsfelder versprechen. Spezifische Forschung und Innovation im Verkehrs- und Mobilitäts -
bereich ist somit nicht Bestandteil der Initiative (siehe diesbezüglich einschlägige Förderinitiativen wie „Mobilität der Zukunft“  des bmvit).
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Budgetvolumen: 5,0 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: Themen-FTI-Richtlinie, UFI-

Richtlinie, BVergG, Allgemeine
Rahmenrichtlinie für die Ge-
währung von Förderungen aus
Bundesmitteln (ARR)

Abwicklungsstellen: aws, FFG, KPC

2.3.2 Smart Cities Demo – die Challenge

Um den Transformationsprozess einer Stadt oder Region
Richtung nachhaltiger Planung und Entwicklung einzu-
leiten, bedarf es auch gedanklicher Entwürfe, die nicht
bereits Bestehendes fortsetzen oder variieren. Neue,
originelle Ansätze können in weiterer Folge zu Projekt-
ideen führen, indem sie kombinieren und in Verbindung
bringen, was bisher isoliert betrachtet worden ist.

Im Rahmen der Smart-Cities-Initiative soll ein mehr-
jähriges Format mit jährlich variierenden Leitmotiven
geschaffen werden, zu denen zielgruppenspezifische
Angebote und Maßnahmen ausgearbeitet werden.

Gefragt sind hier Ideen, die ihren Aktionsradius über die
6 Handlungsfelder der Smart-Cities-Initiative – Gebäude,
Energie, kommunale Ver- und Entsorgung, urbane Mo-
bilität, Kommunikation & Information sowie Grün- und
Freiraum – spannen. Innovative Ansätze sollen system-
übergreifend sein und soziale Aspekte integrieren.

Ziele

Aktivitäten im Rahmen der Smart Cities Demo Challenge
sollen den abstrakten Themenkomplex „Smart City“
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen näherbringen
und zur positiv besetzten Bewusstseinsbildung beitragen.

Inhalte

2016 werden die folgenden Prozessschritte durch geführt:
• Konzeption und Ablauf der Challenge
• Bestimmung der Zielgruppen
• Festlegung der Themen für 3 Jahre

Als Angebote angedacht sind z. B.
• Wettbewerb mit Preisen für exzellente und umset-

zungsorientierte Konzepte/Ideen/Ansätze

• Coachingpackages (z. B. durch PatInnen aus dem 
universitären Bereich) 

• wissenschaftliche Begleitung/Monitoring der 
Siegerprojekte4

Es ist geplant, 2016 bereits den ersten Durchgang der
Challenge zum Leitmotiv Greening the City zu starten.

Budgetvolumen: 0,3 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: BVergG, Allgemeine Rahmen-

richtlinie für die Gewährung
von Förderungen aus Bundes-
mitteln (ARR)

Abwicklungsstelle: wird im Einzelfall entschieden

4) Wird gesondert etabliert und angeboten.

2.4 Energy Transition 2050 – 
Energiewelt in Veränderung

Der Umbau des Energiesystems ist nicht nur klima -
politisch notwendig, sondern auch eine Gemeinschafts-
aufgabe für die kommenden Jahrzehnte. Fragen nach
der künftigen Energiewelt sind zentral für unsere Ge-
sellschaft, denn das Energiesystem ist mit einer breiten
Palette von ökologischen und sozialen Aspekten des
Wohlbefindens verbunden. 

Fragen zu Verfügbarkeit von und Zugang zu technolo -
gischen Innovationen, zu Energienutzung oder einem
Anstieg der Energieproduktivität auf allen Ebenen der
Energiekette sind in einen engen gesellschaftlichen
Kontext eingebettet und bergen daher gesellschaftli-
che Konsequenzen. Ziel von „Energy Transition 2050“
ist es daher, diese Zusammenhänge zu verstehen, da-
rüber zu informieren und notwendige Projekte sowie
gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. 

Programmziele

Für den innovationsbasierten Übergang in eine klima-
verträgliche Energiewelt sind Gesellschaft, Unternehmen
und EntscheidungsträgerInnen auf wissenschaftliche
Erkenntnisse angewiesen. Wissenschaft, Forschung
und Technologieentwicklung sind treibende Kräfte, 
liefern aber auch notwendige Erkenntnisse, um Fehl-
entwicklungen rechtzeitig aufzuzeigen.
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Mit dem Programm „Energy Transition 2050“ verfolgt
der Klima- und Energiefonds die Absicht, die sozioöko-
nomischen Aspekte einer innovationsgetriebenen und 
klimaverträglichen Energiezukunft und des damit 
verbundenen gesellschaftlichen Übergangsprozesses
(Energy Transition) wissenschaftlich zu erheben und zu
beschreiben, um zu einem besseren Systemverständnis
zu gelangen. 

Ziel von „Energy Transition 2050“ ist es daher, die
system inhärenten Zusammenhänge zu verstehen, da-
rüber zu informieren und notwendige Projekte sowie
gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen und zu
unterstützen. 

Zielgruppe

Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Bedarfsträger.

Programminhalte

„Energy Transition 2050“ soll Erkenntnisse über die 
Dynamik zwischen Innovation und ökologischen, insti-
tutionellen, wirtschaftlichen sowie sozialen Systemen
liefern und wissenschaftliche Grundlagen für Entschei-
dungsprozesse hervorbringen. 

Von der Energiewende ist die gesamte Gesellschaft 
betroffen, daher ist es auch notwendig, die Lebensrea-
litäten jeder/jedes Einzelnen stärker als bisher in das
Forschungsgeschehen einzubeziehen, um Ungleich-
heiten zu erkennen. Dadurch sollen Grundlagen für
zukunftsfähige und gesellschaftstaugliche Entschei-
dungen und Maßnahmen geliefert werden.

„Energy Transition 2050“ befasst sich mit Bezug auf die
komplexen Prozesse des mit der Energiezukunft ver-
bundenen gesellschaftlichen Wandels zu einer kohlen-
stoffarmen Zukunftmit folgenden Schwerpunkten:

• Generierung wissenschaftlicher Grundlagen5 und
Entscheidungsgrundlagen zu

– Transformationspfaden, Zukunftsszenarien und
damit verbundenen gesellschaftlichen Rahmen -
bedingungen und Auswirkungen sowie Kenntnissen
über das Verhalten beteiligter Akteure, 

– zugrunde liegenden Normen, Werten und Zielen in
unseren politischen, sozialen und wirtschaftlichen

Strukturen im Hinblick auf die Energiezukunft, 
– Voraussetzungen für die Akzeptanz von Transforma-

tionsprozessen sowie Barrieren für Veränderungen,
– Konzepten des Wandels auf lokaler, nationaler und

globaler Ebene,
– Teilhabe unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen

am Transformationsprozess,
– Bedeutung und Beiträgen neuer Technologien und

Innovationen im Transformationsprozess, Gestaltung
innovationsgetriebener Veränderungsprozesse, An-
reizen und Instrumenten für wirtschaftliche Sektoren
und gesellschaftliche Gruppen6. 

• Durchführung von Dialog- und Partizipations -
prozessen

– Dialog Energiezukunft 2050: Stakeholderprozess
zur Vernetzung und Strategieentwicklung Energie-
forschung, Programmdesign für einen Forschungs-
schwerpunkt

– Abschlussveranstaltung Dialog Energiezukunft
2050: Vernetzungstreffen und Präsentation der 
Ergebnisse des Dialogs Energiezukunft 2050

Budgetvolumen: 1,5 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: Themen-FTI-Richtlinie, BVergG,

De-minimis-Verordnung
Abwicklungsstelle: FFG

5) Grundlagenorientierte Forschung im Schnittbereich mit anderen Handlungsfeldern wird mit entsprechenden einschlägigen Initiativen (z. B. grundlagen-
orientierte Mobilitäts- und Verkehrsforschung) abgestimmt und koordiniert.

6) Die Darstellung der Ausschreibungsschwerpunkte erfolgt in den Programmleitfäden in Abstimmung mit relevanten Programmen innerhalb des Klima-
und Energiefonds sowie auf Bundesebene, um Doppelgleisigkeiten auszuschließen.
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Die Ausschreibungen des Klima- und Energiefonds
zum Thema Elektromobilität orientieren sich am Um-
setzungsplan „Elektromobilität in und aus Österreich“.
Die Schwerpunkte der beiden Ausschreibungen liegen
in der weiteren Stärkung des Innovationsstandortes
Österreich, in der Stärkung und Vernetzung von Mo-
dellprojekten und Regionen sowie in der Ansprache
neuer, vielversprechender Zielgruppen. Diese Aspekte
sind keineswegs losgelöst voneinander zu betrachten.
Im Gegenteil, eine gegenseitige Befruchtung ist ge-
wünscht. Forschung und Technologieentwicklung sind
ohne Marktimpulse und Markterfahrungen schwer
denkbar. Die Markteinführung auf der anderen Seite 
ist abhängig von konkreten Technologien, die zu höhe-
rem Nutzen und geringen Kosten führen.

3.1 Leuchttürme der Elektromobilität

Seit 2009 wurde dazu jährlich eine Ausschreibung des
Klima- und Energiefonds unter dem Titel „Leuchttürme

der E-Mobilität“ durchgeführt. Die bisher geförderten
Projekte hatten die Integration der E-Mobilität in das
Gesamtverkehrssystem sowie die Demonstration alter-
nativer Antriebssysteme im Fokus. Im Juli 2012 wurde
der Umsetzungsplan „E-Mobilität in und aus Öster-
reich“  von der Bundesregierung verabschiedet. Darin
wurden Maßnahmen definiert, die in den nächsten Jah-
ren den Weg für E-Mobilität in Österreich ebnen sollen.
Der Umsetzungsplan betont auch die Bedeutung der
Leuchttürme.

Mit der Neuausrichtung des Programms für Leucht-
türme im Jahr 2014 wurde erstmals eine strategische
Perspektive über mehrere Jahre festgelegt. In den 4 Aus -
schreibungen bis 2017 sollen Technologien entwickelt
werden, um die Reichweite der Elektrofahrzeuge zu 
erhöhen und zugleich die Kosten zu senken. Dabei 
stehen die Themen Produktion und Design der Fahr-
zeuge, Infrastruktur, Recycling und Weiterverwendung
von Fahrzeugkomponenten im Mittelpunkt.

3.0 Programmlinie Verkehr

Elektromobilität für Österreich



Jahresprogramm 2016 des Klima- und Energiefonds 17

Programmziele

Durch die Leuchttürme der E-Mobilität wird F&E-Kom-
petenz in Österreich aufgebaut, Entwicklungsleistung
unterstützt sowie das System E-Mobilität sukzessive
weiterentwickelt. Im Rahmen des Programms wird eine
technologieneutrale Strategie verfolgt. In diesem Sinne
werden nicht technologische Lösungswege vorgegeben,
sondern vielmehr derzeitige Schwächen der Elektromobi -
lität, wie etwa die Reichweite oder Kosten, adressiert.
Es gilt, einerseits bereits aufgebautes österreichisches
Know-how zu stärken und andererseits etwaige Lücken
in Richtung effiziente, umweltgerechte Technologien
und multimodale Mobilitätsangebote in der kommen-
den Ausschreibung zu schließen.

Zielgruppe

Unternehmen, heimische Verkehrsbetreiber, Energie-
bereitsteller und Infrastrukturbetreiber auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebene und Forschungsein-
richtungen.

Programminhalte

Im Jahr 2016 liegt, unter Bedachtnahme wissenschaftli-
cher Erkenntnisse, der Schwerpunkt auf „Low-Emission/
Low-Cost Industrial Production for Electromobility“.
Ziel der Ausschreibung ist die Entwicklung und Demons-
tration von intelligenten Produktionstechnologien und 
-prozessen für die industrielle Herstellung von kleinen,
mittleren und großen Stückzahlen von elektri fizierten und
teilelektrifizierten Fahrzeugen und E-Infrastrukturen.

Im Rahmen der Leuchttürme werden konsortiale For-
schungsprojekte gefördert, die eine klare Umsetzungs-
orientierung enthalten, über eine ausreichend breite
und sich ergänzende PartnerInnenstruktur verfügen
und vor allem auf die Optimierung derzeit bestehender
Schwächen der Elektromobilität (z. B. Reichweite, Preis
etc.) abzielen.

Generell bilden internationale technologische Entwick-
lungen und zukünftige Bedürfnisse der Verkehrsteil-
nehmerInnen den technologischen Entwicklungs- und
Umsetzungsrahmen.

Budgetvolumen: 5,0 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: Themen-FTI-Richtlinie, 

UFI-Richtlinie
Abwicklungsstellen: FFG, KPC

3.2 Forcierung E-Mobilität und Modell-
regionen E-Mobilität

Programmziele

Seit 2008 unterstützt der Klima- und Energiefonds die
Markteinführung der Elektromobilität in Österreich mit
dem Programm „Modellregionen Elektromobilität“.
Rund 1.600 2-spurige Fahrzeuge (Pkw) und 1.900 Lade-
punkte wurden bislang mit dem Programm in den 7
bestehenden Modellregionen umgesetzt. Eine 100%ige
Versorgung mit erneuerbarer Energie war von Beginn
an die Voraussetzung für die Teilnahme am Programm.
Mit vielen kleineren und größeren Umsetzungsprojekten
(siehe e-connected.at) konnten strategisch und volks-
wirtschaftlich essenzielle Erfahrungen über Geschäfts-
modelle, raumplanerische Grundlagen und vor allem
Zielgruppen gewonnen werden. 

Dennoch ist der Verkehr in Österreich weiterhin einer
der Hauptverursacher von Treibhausgasemissionen.
Elektromobilität ist nicht der einzige, jedoch sicherlich
ein wesentlicher Baustein, um eine Trendumkehr zu
schaffen. Mit breiter Einführung der Elektromobilität
auf Basis von erneuerbaren Energien können verkehrs-
relevante Emissionen signifikant reduziert werden. 

Die notwendigen Technologien sind grundsätzlich vor-
handen und ausgereift. Die Unterstützung ihrer breiten
und intelligenten Einführung ist ein wesentliches Ziel
des Programms.

Neben der weiteren Unterstützung der bestehenden
Modellregionen für E-Mobilität und der betrieblich/
öffentlich genutzten Fahrzeuge (klimaaktiv mobil) soll
– auch auf deren Erfahrungen aufbauend – der Einsatz
der E-Mobilität bei der Zielgruppe der privaten Nutze-
rInnen forciert werden.
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– Zielgruppenorientierte breitenwirksame Einführung
der Elektromobilität mit 100 % erneuerbaren Ener-
gien. Im Bereich der privaten NutzerInnen sollen so
2016 insgesamt bis zu 1.000 E-Fahrzeuge initiiert
werden. Die Aktion ist auf die Zielgruppe der privaten
NutzerInnen zeitlich und volumenmäßig beschränkt.
Weitere 1.000 Fahrzeuge sollen im Bereich betrieb-
lich/öffentlich genutzter Fahrzeuge gefördert wer-
den (aus dem Programm „klimaaktiv mobil“ ).

– Nutzung und Unterstützung der bestehenden 
7 Modellregionen als Innovationszentren und 
Know-how-Drehscheiben zum weiteren Ausbau 
der Elektromobilität.

2 Grundprinzipien sind dabei jedenfalls weiterhin maß-
gebend:
– Nutzung 100 % erneuerbarer Energien für E-Mobili-

tät in Österreich.
– E-Mobilität muss intelligent in ein Gesamtverkehrs-

konzept eingebettet werden. Dieses Gesamtverkehrs-
konzept versucht motorisierte Individualmobilität
auf ein notwendiges Maß zu minimieren.

Zielgruppe

• Private
– Private, insbesondere PendlerInnen eignen sich 

besonders als Zielgruppe, da sie wiederkehrende,
kalkulierbare mittlere Distanzen zurücklegen und
die Lademöglichkeit oft vor Ort (Betrieb, zu Hause,
Park & Ride etc.) möglich ist.

– 2 t CO2-Einsparung pro Jahr und Fahrzeug im
Durchschnitt – 20 t CO2-Einsparung über die 
Lebensdauer von 10 Jahren.

• Bestehende Modellregionen
Die 7 bestehenden Modellregionen sollen weiterhin
als Innovationszentren und Know-how-Drehscheiben
für den weiteren Ausbau der Elektromobilität eine
wesentliche Rolle spielen und gestärkt werden.
Strategisch wichtige Projekte für den breiten, weite-
ren Ausbau der E-Mobilität in Österreich werden
daher weiterhin unterstützt.

Programminhalte

Private NutzerInnen: In den bestehenden Modellregio-
nen und darüber hinaus sollen österreichweit private 

NutzerInnen in modellregionsübergreifenden Angeboten
zum Umstieg vom fossilen Pkw auf E-Auto und inter-
modale E-Mobilität motiviert und unterstützt werden.
Dafür sollen modellregionsübergreifend attraktive Ge-
schäftsmodelle und Anreizsysteme für private Nutze-
rInnen geschaffen werden. Es sollen neben öffentlichen
Förderanreizen zusätzlich auch Anreize der Fahrzeug -
anbieter und -händler bzw. Leasinganbieter stimuliert
und einbe zogen werden. 

Bestehende Modellregionen: Die Modellregionen
haben wertvolle Erfahrungen, insbesondere bei Ge-
schäfts- und Nutzungsmodellen, Infrastruktur und 
Informationstätigkeiten, gesammelt. Diese Erfahrungen
dienen einerseits zur weiteren Stärkung, dem Ausbau
und der Vernetzung der bestehenden Modellregionen,
und andererseits der Verbreitung der Modelle ins Um-
land und andere Regionen.

Auch in bestehenden Modellregionen sollen neue 
Akzente wie z. B. E-PendlerInnen, E-Logistik, E-Öffent-
licher-Verkehr geschaffen und ausgebaut werden.

Von zentralem Interesse ist die Weiterentwicklung der
Interoperabilität und des diskriminierungsfreien Zu-
gangs zur Ladeinfrastruktur. Dafür ist es erforderlich,
eine breite und flächendeckende Nutzung der Elektro-
fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur in Österreich zu
ermöglichen. Diese Aufgabe bedarf einer geeigneten
Lösung für die verschiedenen NutzerInnen, insbeson-
dere sowohl für die Nutzung von lokalen Ladestations-
netzen im urbanen Bereich als auch zur allfälligen
Nutzung privater Ladestationen.

Weitere Schwerpunkte: E-Ladeinfrastruktur sowie
NutzerIn nentests, Information und Bewusstseinsbildung.

Ergebnisse der Ausschreibung „Modellregionen Elektro-
mobilität 2015“  liegen dem Klima- und Energiefonds
seit Jänner 2016 vor. Die Projekteinreichungen werden
auch eine Grundlage für die Detailkonzeption der Aus-
schreibung 2016 bieten. Der Kommunikation der Er-
gebnisse der Modellregionen kommt bei der breiten
Markteinführung eine besondere Rolle zu.

Budgetvolumen: 4,0 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: UFI-Richtlinie, BVergG, 

„klimaaktiv mobil“-Richtlinie
Abwicklungsstelle: KPC
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3.3 Multimodales Verkehrssystem – 
Aktionsprogramm „klimaaktiv mobil“

Programmziele

„klimaaktiv mobil“-Projekte sollen zur Reduktion der
CO2-Emissionen, zur Erhöhung des Anteils der erneu-
erbaren Energien im Verkehrssektor auf 10 % bis 2020
sowie zur Erhöhung der Energieeffizienz beitragen. Die
„klimaaktiv mobil“ -Projekte leisten so wichtige Bei-
träge zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes und des
Energieeffizienzgesetzes, zum Masterplan Radfahren
sowie zum Umsetzungsplan für E-Mobilität in und aus
Österreich.

Zusätzliche Vorteile: Neben der Reduktion von CO2-
Emissionen haben zahlreiche umgesetzte Maßnahmen
auch eine Reduktion von Luftschadstoffen, insbeson-
dere NOx- und Partikelemissionen, sowie von Lärm-
emissionen zur Folge. Die Investitionsförderungen
beleben die Konjunktur und die Wirtschaft Österreichs
und sichern inländische Arbeitsplätze.

Zielgruppe

Juristische und natürliche Personen, die die zu för-
dernden Maßnahmen setzen, wie z. B. Betriebe, Ge-
meinden und Gebietskörperschaften sowie Vereine und
Verbände etc.

Programminhalte

Gefördert werden Investitionen, Betriebskosten und 
immaterielle Leistungen (entsprechend der Definition in
den relevanten Förderrichtlinien) insbesondere zur:
• Förderung klimaschonender Alternativen im Ver-

kehrsbereich, insbesondere auf kommunaler, regio-
naler sowie betrieblicher und touristischer Ebene 
(z. B. Einrichtung bedarfsorientierter Verkehrssys-
teme wie Gemeinde-, Betriebs-, Rufbusse, Anrufsam-
meltaxis und Shuttle-Verkehre, Informationssysteme,
Maßnahmen zur Transportrationalisierung, Schaf-
fung touristischer „sanfter Mobilitätspackages“
etc.), sowie Einrichtung und Betrieb von Mobilitäts-
zentralen als Koordinationsdrehscheibe, Informati-
ons- und Servicestellen im verkehrsmittel- und
verkehrsträgerübergreifenden Umweltverbund.

• Förderung von Maßnahmen für den Rad- sowie 
den FußgängerInnenverkehr (z. B. Radinfrastruktur,
-verleihsysteme, -abstellanlagen, Informationssys-
teme etc.) inkl. Marketing und Bewusstseinsbildung.

• Förderung der Umstellung von Transportsystemen,
Fuhrparks und Flotten auf alternative Antriebe und
Kraftstoffe, insbesondere auf Elektromobilität, Hy-
bridfahrzeuge, erd-/biogasbetriebene Kfz und mit
hohem Biokraftstoffanteil (≥50 %) betriebene Kfz,
wobei im Fall von Biokraftstoffen die Erfüllung der
Nachhaltigkeitskriterien zu gewährleisten ist.

Neben rein national geförderten Projekten können „klima -
aktivmobil“-Projekte im Jahr 2016 auch im Rahmen des
„Österreichischen Programms für ländliche Entwicklung
2014–2020“ (LE 2020) kofinanziert werden, sofern sie die
dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.

Budgetvolumen: 8,25 Mio. Euro aus Mitteln des
Klima- und Energiefonds,
1 Mio. Euro aus Mitteln des EU-
Programms ELER (bei einer
gleichmäßigen Ausschöpfung
der ELER-Mittel über die
ELER-Periode bis 2020)

Rechtlicher Rahmen: klimaaktiv mobil, Österrei-
chisches Programm für ländli-
che Entwicklung 2014–2020 
(LE 2020)

Abwicklungsstelle: KPC

Multi_Modal_Mobil
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4.1 go2market – Marktüberführung von
innovativen Energie-, Gebäude- 
und Mobilitätstechnologien

Mit go2market verfolgt der Klima- und Energiefonds
das Ziel einer Stärkung der Verbreitung innovativer
österreichischer Energie-, Gebäude- und Mobilitäts-
technologie (beispielsweise in den Bereichen Energie-
effizienz und -einsparung, erneuerbare Energien,
intelligente Netze, Speicher, Elektromobilität) durch
die wirtschaftliche Überleitung von Forschungsergeb-
nissen in den Markt.

Programmziele

1. Beitrag zur Erfüllung der energie-, klima- und
technologiepolitischen Vorgaben der österrei-
chischen Bundesregierung
Priorität haben technologische Entwicklungen und
Maßnahmen, die maßgeblich dazu beitragen, die
Energieeffizienz zu steigern und den Anteil der er-
neuerbaren Energien am Energiemix zu erhöhen. 

2. Erhöhung der Leistbarkeit von nachhaltiger Energie
und innovativen Energie- und Mobilitätstechnologien:
Kostensenkung bei hochinnovativen Technologien
ist der Schlüssel für die Beschleunigung der Markt-
durchdringung.

3. Aufbau und Absicherung der Technologieführer-
schaft bzw. Stärkung der internationalen Wett -
bewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen
und Forschungsinstitute auf dem Gebiet innovativer
Energie- und Mobilitätstechnologien. 

Zielgruppe

Unternehmen, Start-ups.

Programminhalte

Ein schwieriges und teilweise unklares Marktumfeld für
neue Produkte, sich verändernde Geschäftsmodelle,
strategische Partnerschaften und notwendige Refe-
renz- und Pilotanlagen stellen innovative Unternehmen
in den Bereichen Energie-, Gebäude- und Mobilitäts-
technologien vor große Herausforderungen. 

4.0 Programmlinie 
Marktdurchdringung

Von der Forschung in den Markt
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Das gegenständliche Programm schließt nahtlos an die
Forschungs- und Technologieentwicklungsprogramme
des Klima- und Energiefonds an und begleitet ziel -
gerichtet Unternehmen bei der wirtschaftlichen Über-
leitung von Forschungsergebnissen in den Markt. 

Im Sinne eines geschlossenen Innovationsförder systems
werden Unternehmen und Start-ups bei folgenden be-
trieblichen Umsetzungsmaßnahmen in Kombination
mit unterschiedlichen Finanzierungs- und Förder -
instrumenten mit einem Zuschuss gefördert:

• unternehmerische Entscheidungen hinsichtlich
Markteintritt durch „Market Match“ und Beschaf-
fung relevanter Marktinformationen bezüglich 
innovativer Produkte

• Etablierung adäquater Geschäftsmodelle

• strategische Partnerschaften mit Zielsetzung einer
zeitnahen Umsetzung von Forschungsergebnissen
in marktreife Produkte sowie deren Markteinführung

• investitionsintensive industrielle Umsetzungs projekte

• Erhöhung der Anzahl und Qualität von innovativen
Produkten und Technologien 

Die Kombination dieser Zuschüsse mit bestehenden
oder neuen Förderprogrammen (z. B. aws-Garantie, 
erp-Kredit) ist im Sinne der Bildung von optimierten
Förderpaketen anzustreben.

Budgetvolumen: 1,5 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: Förderrichtlinie des Klima- 

und Energiefonds für Maßnah-
men der Marktüberleitung 
von Energie-, Gebäude- und
Mobilitätstechnologien, basie-
rend auf der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverord-
nung sowie der De-minimis-
Verordnung

Abwicklungsstelle: aws

4.2 Junge Talente 
für die Energiezukunft 7

Mit der Programmlinie „Junge Talente für die Energie-
zukunft“ verfolgt der Klima- und Energiefonds das
übergeordnete Ziel, mit einem Mix aus Angeboten vor
allem die Zielgruppen der Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen anzusprechen und zu aktivieren.

4.2.1 Außerschulische Lernorte

Um Kindern und Jugendlichen die zukünftigen Heraus-
forderungen in der Energie und Mobilität verständlich
zu machen und sie gleichzeitig für Ausbildungsschwer-
punkte und -inhalte zu begeistern, braucht es neue
Vermittlungsmethoden. Studien wie z.B. „ways2talents“ 8

oder „Mobility4U“ 9 zeigen, dass es dafür außerschuli-
sche Lernorte mit Experimentierwerkstätten braucht,
die Kindern und Jugendlichen Erfahrungen zur For-
schung, zum Anfassen, Ausprobieren und Verstehen
bieten. An diesen Lernorten soll es ermöglicht werden,
mit WissenschaftlerInnen und VertreterInnen von Unter-
nehmen zu experimentieren. Erfolgreich umgesetzt,
dienen sie der Breitenförderung und nehmen damit
gesellschaft liche und volkswirtschaftliche Aufgaben
wahr: Junge Menschen werden für eine spätere wissen-
schaftlich-technische Berufstätigkeit gewonnen, dem
Fachkräftemangel wird dadurch entgegengewirkt.10

Im Rahmen dieser Programmlinie sollen außerschuli-
sche Lernorte entstehen, während das Talente-Pro-
gramm des bmvit Unternehmen, außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, Unis und Fachhochschulen
adressiert, die jungen Menschen die Möglichkeit eines
bezahlten Praktikums im Bereich Naturwissenschaft
und Technik bieten.

7) Arbeitstitel.
8) www2.ffg.at/verkehr/studien.php?id=851&lang=de&browse=programm
9) www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Blue-Globe-Reports/Mobilitt/2013-2014/BGR0022014MTechnologiekomp.pdf
10) In Deutschland gibt es aktuell z. B. 189 SchülerInnenlabore, die alle MINT-Disziplinen, Schuljahrgänge und -formen mit einem breiten Spektrum von

Angeboten abdecken. Annähernd 500.000 SchülerInnen besuchen jährlich eine dieser Einrichtungen. 
Für detaillierte Informationen siehe: www.lernort-labor.de

http://www.lernort-labor.de
http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Blue-Globe-Reports/Mobilitt/2013-2014/BGR0022014MTechnologiekomp.pdf
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Programmziele

In Österreich sollen modern ausgerüstete Experimentier -
werkstätten an außerschulischen Lernorten aufgebaut
und bespielt werden, wo Kinder und Jugendliche (vor
allem Sekundarstufe 1) selbstständig experimentieren
und einen Einblick in ein authentisches Arbeitsumfeld
gewinnen können. Dies kann dazu beitragen, dass sich
mehr junge Menschen für die Ausbildung bzw. Berufs-
wahl in den Bereichen Energie und Mobilität entscheiden.

Damit werden die folgenden Ziele verfolgt:

• Innovationstransfer durch die Kooperation zwi-
schen Wissenschaft, SchülerInnen und Wirtschaft

• Innovationsentwicklung zur Förderung von Innova-
tion, Kreativität und größerer Offenheit für technolo-
gische Innovationen auf allen Ebenen der Ausbildung,
Weiter- und Höherqualifizierung durch maßge-
schneiderte Bewusstseinsbildungsmaßnahmen

• Nachhaltige Vernetzung der Kooperations -
partnerInnen

Zielgruppe

Science & Technology Parks, Universitäten, Fachhoch-
schulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen,
wissenschaftsorientierte Organisationen in Kooperation
mit Unternehmen aus den Bereichen Mobilität und
Energie, Lehrende.

Programminhalte

Gesucht werden außerschulische Lernorte in Öster-
reich, die Kindern und Jugendlichen eine Auseinander-
setzung mit moderner Wissenschaft im Sinne einer
klima- und energiebewussten gesellschaftlichen Ent-
wicklung erlauben. Experimentierwerkstätten können
an Forschungseinrichtungen, Universitäten, Fachhoch-
schulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen
oder sonstigen wissenschaftsorientierten Organisatio-
nen und Unternehmen angesiedelt werden.
Die Unterstützung erfolgt in Form einer Anschubfinan-
zierung für die Konzeption des Lernortes sowie das
Personal für die ersten 3 Betriebsjahre.

Begleitprogramm/Begleitmaßnahmen

Um den Erfolg der außerschulischen Lernorte zu ge-
währleisten, wird der Klima- und Energiefonds eine
„Begleitforschung“  in Auftrag geben. Ziel ist es, die
Fortschritte kontinuierlich zu evaluieren und den 
Wissensaustausch – national und international – zu 
organisieren. Aufbauend auf den Ergebnissen, sollen
Empfehlungen für die erfolgreiche Umsetzung weiterer
außerschulischer Lernorte im MINT-Bereich in Öster-
reich abgeleitet und den relevanten Entscheidungsträ-
gerInnen in Österreich zur Verfügung gestellt werden.

Budgetvolumen: 1,3 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: Allgemeine Gruppenfreistel-

lungsverordnung, Allgemeine
Rahmenrichtlinie für die Ge-
währung von Förderungen aus
Bundesmitteln (ARR), BVergG

Abwicklungsstelle: FFG

4.2.2 Forum „Junge Talente für die 
Energiezukunft“11

Der Klima- und Energiefonds legt großen Wert darauf,
junge Erwachsene, insbesondere StudentInnen und
junge (Fach-)HochschulabsolventInnen, aus ganz
Österreich zu begeistern. Daher sollen im Rahmen 
dieses Schwerpunkts öffentlichkeitswirksame Formate
zur Berufsorientierung zu ausgewählten Themenstel-
lungen mit energie- und klimapolitischer Relevanz
etabliert werden.

Ziele

Umsetzung öffentlichkeitswirksamer Formate zur
Nachwuchsförderung, wie sie u. a. in den Studien 
„Mobility4U“12 und „MOWISSTRANS“13 entwickelt 
worden sind.

Inhalte

Mögliche Beispiele sind Speed Datings, Internet-/So-
cial-Media-basierte Portale, Wettbewerbe, Mentoring-
und Peeringformate u. dgl.

11) Arbeitstitel.
12) www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Blue-Globe-Reports/Mobilitt/2013-2014/BGR0022014MTechnologiekomp.pdf
13) www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Blue-Globe-Reports/Mobilitt/2013-2014/BGR0012014MTechnologiekomp.pdf

http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Blue-Globe-Reports/Mobilitt/2013-2014/BGR0022014MTechnologiekomp.pdf
http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Blue-Globe-Reports/Mobilitt/2013-2014/BGR0022014MTechnologiekomp.pdf
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2 werden hier im Detail vorgestellt:

Der Young Science Brunch soll nach dem Vorbild des
äußerst erfolgreichen Formates „Science Brunch“
Arbeiten und Ergebnisse der österreichischen Energie-
und Mobilitätsforschung transparent machen und Im-
pulse für neue Ideen geben. Neben technologischen 
Innovationen im Energie- und Mobilitätsbereich stehen
auch gesellschaftliche Fragestellungen auf der Agenda.
Inhaltliche Basis bieten konkrete Projekte aus der Ener-
gieforschung und Smart-Cities-Demo Umsetzungen.
Ziel ist es, die Forschungsinhalte der präsentierten Pro-
jekte gut verständlich für die Zielgruppe StudentInnen
und HochschulabsolventInnen aufzubereiten und diese
aktiv in die Diskussion einzubeziehen. 

Der Young Energy Slam ist nach dem Vorbild „Poetry
Slam“  ein Wettstreit im Präsentieren der eigenen Ideen
und Arbeitsansätze. StudentInnen bzw. junge Wissen-
schaftlerInnen versuchen in wenigen Minuten, das 
Publikum zu begeistern. Statt eines Frontalvortrages
im Klassenzimmer bzw. im Hörsaal erfolgt eine selbst-
ständige und kritische Auseinandersetzung mit Energie -
themen in gemütlicher Atmosphäre. 

Wichtig ist dabei nicht nur das Thema selbst, sondern
vor allem die Art der Präsentation: Nur wer komplexe
Sachverhalte wirklich verständlich vermittelt und dabei
auch noch pointiert und unterhaltsam ist, kann beim
Publikum punkten. Am Ende bewertet das Publikum in
einem Saalvoting, wer das packendste Thema, die ver-
ständlichste Rhetorik und die unterhaltsamste Präsen-
tation auf die Bühne gebracht hat. Siegerin oder Sieger
werden prämiert. Interaktive Diskussionen bilden den
Ausklang.

Zielgruppe

Die Erschließung der angesprochenen Zielgruppe soll
über Multiplikatoren wie z. B. Universitäten, Fachhoch-
schulen, Ausbildungsorganisationen (z. B. OeAD) und
Landesschulräte/-rätinnen, Stadtschulräte/-rätinnen,
LehrerInnen etc. erfolgen.

Budgetvolumen: 0,2 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: Allgemeine Gruppenfreistel-

lungsverordnung, Allgemeine
Rahmenrichtlinie für die Ge-
währung von Förderungen aus
Bundesmitteln (ARR), BVergG

Abwicklungsstelle: FFG

Die überwiegende Mehrheit der Gebäude der Gegen-
wart ist besonders hinsichtlich ihrer Auswirkung auf
den Klimawandel als sehr problematisch zu sehen.
Durch ihren beträchtlichen Energieverbrauch wäh-
rend der gesamten Lebensdauer sind sie ein Haupt -
emittent von Treibhausgasen. Der Bau der Gebäude
mit ressourcenintensiven Materialien, die berufliche
und private Nutzung der Gebäude und hier vor allem
das Heizen und vermehrt auch das Kühlen der Ge-
bäude sind durch hohen Energieaufwand – der weiter-
hin in hohem Maße von fossilen Energieträgern 
gedeckt wird – gekennzeichnet. Die Zukunft muss an-
ders aussehen. Gerade im Gebäudebereich liegen die
Lösungen dafür schon seit längerer Zeit auf dem Tisch.
Relativ einfach können neue oder sanierte Gebäude
den Energieverbrauch auf ein Minimum reduzieren und
sogar durch die Produktion von erneuerbarer Energie
im und am Haus mehr Energie produzieren, als ver-
braucht wird. Die Gebäude der Zukunft sind die Produ-
zenten und nicht die Verbraucher von Energie. Kaum
ein anderer Sektor ist in der glücklichen Lage, derart
naheliegende Lösungen zur Verfügung zu haben.

4.3 Mustersanierung

Programmziele

Etwa 65 Mustersanierungen wurden bislang in Öster-
reich im Rahmen des Förderprogramms durchgeführt.
Diese Sanierungen sind jeweils
• motivierendes Beispiel für eine Vielzahl von Nach-

ahmungsprojekten/BauherrInnen,
• Know-how-Drehscheibe für PlanerInnen.

Der Klima- und Energiefonds fördert im Rahmen der
Ausschreibung „Mustersanierung“ umfassende ther-
misch-energetische Gebäudesanierungen auf höchs-
tem Niveau. Das Programm besteht seit 2008 und wird
mit geringen Adaptionen weitergeführt und damit als
verlässlicher, stabiler Impulsgeber gefestigt.

Das Gebäude als Kraftwerk
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Die bereits bestehenden Mustersanierungen werden
als beispielgebende innovative Lösungen bereits viel-
fach nachgeahmt und dadurch aktiv multipliziert (Lern-
und Anreizeffekt für Stakeholder-Anwesende in öffent-
lichen Gebäuden, TouristInnen in den Beherbergungs-
betrieben, Eltern und Kinder in Schulgebäuden etc.). 

Beispielprojekte müssen an die Öffentlichkeit getragen
werden, um ihr Verbreitungspotenzial verwirklichen zu
können. Deshalb kommt der Öffentlichkeitsarbeit bei
diesem Programm ein besonders hoher Stellenwert zu.
Die eigene Website www.mustersanierung.at dient zur
Erreichung des Multiplikatoreffektes und unterstützt
die Verbreitungsmaßnahmen, indem sie u. a. umfas-
sende Informationen über geförderte Projekte bietet.

Zielgruppe

Zielgruppen sind sämtliche natürlichen und juristischen
Personen zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten, kon-
fessionelle Einrichtungen und Vereine, Einrichtungen
der öffentlichen Hand und Gebietskörperschaften.
Für die Auswahl der Zielgruppe ist die finanzielle und
bautechnische Multiplizierbarkeit der Maßnahmen ein
wichtiger Faktor. Hochfrequentierte Gebäude eignen
sich besonders gut: Tourismus-, Gewerbe- und Büro-
gebäude, Schulen, Einzelhandelsfilialen u. dgl.

Programminhalte

Unter die umfassenden Sanierungsmaßnahmen fallen
die Verbesserung des Wärmeschutzes, der Einsatz er-
neuerbarer Energien und Maßnahmen zur Steigerung
der Energieeffizienz. Potenzielle Mustersanierungs -
objekte zeichnen sich dabei vor allem durch ein durch-
dachtes Gesamtsystem unter besonderer Berücksichti-
gung innovativer Gebäudetechnik aus.

Ähnlich wie in den letzten Jahren soll ein hoher Stan-
dard gewährleistet sein. Die Einreichkriterien werden
vor allem durch eine besonders hohe Deckung des
Energiebedarfs mit erneuerbarer Energie und einen
niedrigen Heizwärmebedarf definiert.

Passivhäuser, Plusenergiehäuser und Gebäude mit 
klimaaktiv-Gold-Standard nach den klimaaktiv-Krite-
rienkatalogen erhalten Zuschläge.

Budgetvolumen: 3,0 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: UFI-Richtlinie
Abwicklungsstelle: KPC

Keine Angst mehr vor teuren Erdölimporten, keine
Angst mehr vor Abhängigkeiten, stattdessen Verringe-
rung des Energieverbrauchs und Energiegewinnung
aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse aus der Region.
Es gibt über 100 Regionen in Österreich, die dieses Ziel
konsequent verfolgen. Diese Regionen inspirieren sich
durch eine Vielzahl an gelungenen Projekten gegensei-
tig. Auch für neue Regionen sind die Klima- und Ener-
gie-Modellregionen Vorbilder. Die Vision: langfristige
Stärkung der Region. Gemeinde-, Unternehmenskas-
sen und Private werden durch langfristig minimierte
Energieausgaben entlastet und die regionale Wirt-
schaft schafft sich neue Standbeine. Die Klima- und
Energie-ModellregionsmanagerInnen sind die AgentIn-
nen dieser Wende.

4.4 Klima- und Energie-
Modellregionen

4.4.1 Klima- und Energie-Modellregionen

Programmziele

Das Programm unterstützt österreichische Regionen
dabei, ihre lokalen Ressourcen an erneuerbaren Ener-
gien optimal zu nutzen, das Potenzial zur Energieein-
sparung auszuschöpfen und nachhaltig zu wirtschaften.

Österreich 
auf dem Weg 
zu einem nachhaltigen
Energiesystem

http://www.mustersanierung.at
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Zielgruppe
Neue bzw. bestehende Klima- und Energie-Modellregio-
nen (Weiterführung und Verlängerung der Weiterführung).

Programminhalte

Neue Klima- und Energie-Modellregionen: Es sollen
wieder ambitionierte neue Regionen die Möglichkeit
bekommen, Klima- und Energie-Modellregion zu werden.

Umsetzungskonzept: Umsetzungskonzepte dienen zur
Datengenerierung und Formulierung von Strategien,
Zielen und konkreten Maßnahmen.

ModellregionsmanagerIn u. a. als zentrale Ansprech-
person in der Region für relevante Förderungen, Infor-
mationsschnittstelle, Koordination und Akquisition von
potenziellen Projekten, Erarbeitung von Geschäfts -
modellen, Vernetzung von Stakeholdern innerhalb der
Region, Organisation von Informationsveranstaltungen
und Umsetzung von begleitenden Maßnahmen.

Weiterführung bestehender Klima- und Energie-
Modellregionen: bei positiver Evaluierung des Weiter-
führungsantrags.

Investitionsförderungen in bereits bestehenden 
Modellregionen: Die speziellen Förderschwerpunkte
sprechen alle Klima- und Energie-Modellregionen an 
(z. B. Photovoltaik, Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge
etc.). Es ist geplant, Teile dieses Programmschwer-
punkts mit ELER-Mitteln kozufinanzieren. 

Leitprojekte: Besonders innovative und breitenwirksame
Projekte werden unterstützt und in die Breite getragen.

Klima- und Energie-Modellregionen eignen sich als
Umsetzungspartner für Forschungs- und Technologie-
entwicklungsprojekte und -unternehmen. Das Zustande-
kommen von weiteren Kooperationen wird begrüßt und
der Rahmen dafür geschaffen.

Begleitende Maßnahmen

Ziel Vernetzung und Weiterentwicklung:
• 3-mal jährlich Schulungs- und Vernetzungstreffen

für alle ModellregionsmanagerInnen

• Bereitstellung von Strukturen für Koordination von
gemeinsamen Tätigkeiten und den nationalen und
internationalen Know-how-Austausch

• Informationstätigkeiten, um die Klima- und Energie-
Modellregionen bei der Bevölkerung sowie bei den
umsetzenden Fachbetrieben bekannter zu machen

• Erstellen von standardisierten Kommunikations-
tools für die ModellregionsmanagerInnen

• Aktuelle Informationen zu Modellregionen unter:
www.klimaundenergiemodellregionen.at

Strategische Weiterentwicklung

Im Laufe des Jahres 2016 soll u. a mit Hilfe von Exper-
tInnenworkshops die Grundlage für die Weiterentwick-
lung des Programms geschaffen werden. Ziel ist es,
innerhalb von wenigen Jahren sehr ambitionierte, in-
ternational hervorragende, großflächige sowie sektor-
und technologieübergreifende Umsetzungsprojekte in
den Klima- und Energie-Modellregionen zu initiieren.
Die Projekte sollen innerhalb der Modellregionenge-
meinschaft, aber auch national und international so-
wohl die technische als auch die gesellschaftliche
Machbarkeit von Nullemissionsregionen demonstrie-
ren. Die Welt, wie sie 2050 notwendig sein wird, soll 
bereits in diesem Jahrzehnt in den Klima- und Energie-
Modellregionen erlebbar gemacht werden!

Budgetvolumen: 7,21 Mio. Euro aus Mitteln des
Klima- und Energiefonds,
1,25 Mio. Euro aus Mitteln des
EU-Programms ELER (bei einer
gleichmäßigen Ausschöpfung
der ELER-Mittel über die
ELER-Periode bis 2020)

Rechtlicher Rahmen: BVergG, öffentlich-öffentliche
Partnerschaft, UFI-Richtlinie,
klimaaktiv mobil, LE 2020

Abwicklungsstelle: KPC

4.4.2. Klimaschulen

Programmziele

Der Jahresenergieverbrauch eines Österreichers/einer
Österreicherin ist eine Summe von tausenden Detail-
entscheidungen. Nahezu alle diese Entscheidungen
haben Alternativen, die hinsichtlich des Energiever-
brauchs große Vorteile haben. Oft fehlt es jedoch an
Bewusstsein über die Konsequenzen der Handlungen
und über mögliche Alternativen. 

http://www.klimaundenergiemodellregionen.at
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Schulkinder sind besonders empfänglich für Botschaf-
ten und Verhaltensänderungen und können auch auf
ihr Umfeld positiv einwirken. Schulkinder von heute
sind die Energieverbrauchsgeneration von morgen: Aus
ihnen werden AutofahrerInnen, Flugreisende, Unter-
nehmerInnen, politische EntscheidungsträgerInnen
etc. Die Basis für deren zukünftiges Handeln wird hier
und heute gelegt.

Das Vorhaben setzt sich zum Ziel, im Rahmen eines
breitflächigen Projekts Schulkinder zu sensibilisieren
und ihr Handeln nachhaltig zu verändern. Die Wertig-
keit von Energie und die Konsequenzen von Mobilität,
Konsum und Haushaltsenergieverbrauch müssen in
Bezug zu ihrem persönlichen Handeln gebracht wer-
den. Die positiven Erfahrungen aus den ersten Jahren
der Programmumsetzung (www.klimaschulen.at) unter-
streichen, dass die Ziele der Klima- und Energie-Modell-
regionen durch den Einbezug der neuen Akteursgruppen
SchülerInnen, Eltern, Lehrende etc. besser erreicht und
langfristig gesichert werden können.

Zielgruppe

Schulen in Klima- und Energie-Modellregionen
(www.klimaundenergiemodellregionen.at). Die beteiligten
Akteure in diesem Projekt sind: SchülerInnen, Lehre-
rInnen sowie Klima- und Energie-Modellregionsmana-
gerInnen.

Programminhalte

Das Programm wird in Kooperation von Schulen mit
Klima- und Energie-Modellregionen durchgeführt. 
In Klima- und Energie-Modellregionen gibt es kompe-
tente und engagierte ModellregionsmanagerInnen, bei
denen die Fäden der Themen Klima und Energie zu-
sammenlaufen. Dieses Know-how soll in Zusammen-
arbeit mit Schulen genutzt und deren Position in der
Region gestärkt werden. Die durchgeführten Projekte
sind sehr heterogen und abhängig vom Schultyp, Alter
der SchülerInnen und den Herausforderungen der 
Region.

Der Kommunikation der Projektergebnisse in der Region
kommt hoher Stellenwert zu (z. B. öffentlichkeitswirk-
same Abschlussveranstaltung).

Budgetvolumen: 0,4 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: BVergG
Abwicklungsstelle: KPC

4.5 greenstart

Programmziele

In den vergangenen Jahren entstand durch neue Umfeld -
bedingungen auch in Österreich eine Reihe von neuen
Geschäftsmodellen im Bereich Energie. Beispielhaft
können hier Car-Sharing-Modelle, Contracting-Modelle
oder BürgerInnenbeteiligungsmodelle genannt werden.
ExpertInnen gehen davon aus, dass z. B. das Internet,
mobile Applikationen oder Energiedienstleistungen wei-
terhin einen Umbruch bestehender Geschäftsmodelle
bewirken. Die entstehenden Modelle sind Vorboten
dieses Umbruchs. Viele dieser Modelle können zu einer
nachhaltigen Treibhausgasreduktion beitragen, da der
Aufbau von erneuerbarer Energie sowie die Vermeidung
von Energieeinsätzen deutlich erleichtert werden kön-
nen. Die Erfolge aus der ersten Ausschreibung haben
sichtbar gemacht, dass es sehr viele Ideen und Initiati-
ven in Österreich gibt, die abgeholt und unterstützt
werden können und langfristig dazu beitragen können,
eine Energiewende umzusetzen.

Ziel des Programms ist es, dieses Potenzial bestmög-
lich zu heben. Innovative Geschäftsmodelle im Bereich
erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Mobilität und
Landwirtschaft sollen im Zuge des Programms (wei-
ter)entwickelt und zur Umsetzung gebracht werden.

Das Programm soll einen Impuls geben, um kreative
Lösungen vor den Vorhang zu holen. Essenzielle Zutaten
für ein erfolgreiches Start-up sind motivierte und kom-
petente GründerInnen sowie die Positionierung des 
Geschäftsmodells auf einem guten Nährboden. Dazu
benötigt es Netzwerke und Umsetzungspartner. green-
start unterstützt GründerInnen im Bereich Energie,
indem die Geschäftsidee umsetzungsreif gemacht wird.

Zielgruppe

greenstart ist Impulsgeber. Das Programm richtet sich
an alle Träger von neuen Geschäftsmodellen im Bereich
erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Mobilität und
Landwirtschaft. Technologieentwicklung ist nicht Teil des
Programms. Insbesondere Klima- und Energie-Modell-
regionen sind aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen (z.B.
als Partner). Klima- und Energie-Modellregionen sind
stark daran interessiert, zusätzliche Einnahmequellen zu
sichern und gleichzeitig nachhaltige Energiedienstleis-
tungen für die Region anzubieten. Die Modellregionsma-
nagerInnen verfügen über ausgezeichnete Kontakte zu

http://www.klimaundenergiemodellregionen.at
http://www.klimaschulen.at
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regionalen öffentlichen Organisationen, zu regionalen
Unternehmen und der Bevölkerung. Diese Drehscheibe,
das vorhandene Know-how und die Aufbruchsstimmung
in den Regionen können einen guten Nährboden für in-
novative Geschäftsmodelle darstellen. Das Programm
beschränkt sich jedoch nicht auf Klima- und Energie-
Modellregionen.

Programminhalte

greenstart versteht sich als 2-stufiges Programm. Die
1. Stufe ist ein österreichweiter Aufruf zur Einreichung
innovativer Geschäftsmodelle. Für die 2. Stufe werden

aus diesem umfangreichen Ideenpool einige aussichts-
reiche Ideen ausgewählt. Diese Geschäftsmodelle 
werden über Monate vom Klima- und Energiefonds 
bzw. ExpertInnen und Netzwerken begleitet. Nach 
Ablauf der 2. Stufe sollen mehrere tragfähige Geschäfts-
modelle entstehen. Im Rahmen bestehender Netzwerke
des Klima- und Energiefonds wird das entwickelte 
Geschäftsmodell in die Breite getragen und dadurch
multipliziert.

Budgetvolumen: 0,5 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: BVergG, UFI-Richtlinie
Abwicklungsstelle: KPC

Ausbau der 
erneuerbaren Energien

4.6 Solarthermie – solare Großanlagen

Mit dem vorliegenden Förderprogramm sollen die Rah-
menbedingungen für die Umsetzung von großen solar-
thermischen Anlagen verbessert, innovative Impulse
gesetzt, Messdaten erhoben und wissenschaftlich aus-
gewertet sowie die gewonnenen Erkenntnisse den öster-
reichischen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Programmziele

Das Programm legt die Basis für eine breite Umset-
zung von hocheffizienten Solarwärmeanlagen mit einer
Kollektorfläche >100 m² . Gleichzeitig wird eine fun-
dierte Wissensbasis geschaffen, die österreichischen
Forschungseinrichtungen und Unternehmen weitere
Entwicklungsschwerpunkte und Optimierungspoten-
ziale aufzeigt. Die gewonnenen Erkenntnisse schaffen
die Voraussetzungen dafür, dass die großflächige 
Solarthermie künftig stärker zur Substitution fossiler
Brennstoffe beiträgt und somit positiv zur inländischen
CO2-Bilanz beiträgt. 

Darüber hinaus soll das gegenständliche Programm
Innovationsimpulse setzen und das notwendige Know-
how liefern, um Österreichs Vorsprung bei solaren
Großanlagen nachhaltig auszubauen und zu stärken.

Zielgruppe

Unternehmen, öffentliche Bedarfsträger (z. B. Gemein-
den) und Sonstige.

Programminhalte

Um die oben genannten Programmziele zu erreichen,
sind eine verpflichtende Qualitätssicherung im Pla-
nungsprozess der geförderten Anlagen und eine ein-
heitliche, vergleichbare Auswertung der Anlagendaten
bei ausgewählten Projekten vorgesehen. Damit soll die
erforderliche Wissensbasis für Verbesserungen bei 
Anlagenplanung und -ausführung geschaffen werden.
Dazu werden ein Investitionsförderprogramm und ein
wissenschaftliches Begleitprogramm durchgeführt. 
Zusätzlich wird die Verbreitung der Ergebnisse aus der
Begleitforschung sowie anderer relevanter Forschungs-
und Studienergebnisse fortgeführt.

Investitionsförderprogramm

Die Förderung betrifft sowohl die Planung als auch die
Errichtung von Demonstrationsanlagen mit einer erfor-
derlichen Mindestgröße von 100 m²  Kollektorfläche (Aus-
nahme Themenfeld neue Technologien) in den Bereichen:
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• solare Prozesswärme in Produktionsbetrieben
• solare Einspeisung in netzgebundene Wärmever-

sorgungen (Mikronetze, Nah- und Fernwärmenetze)
• hohe solare Deckungsgrade (über 20 % am Gesamt-

wärmebedarf) in Gewerbe- und Dienstleistungs -
betrieben

• solar unterstützte Klimatisierung und deren Kombi-
nation mit solarer Warmwasseraufbereitung und
Heizung in Zeiten ohne Kühlbedarf

• neue Technologien und innovative Ansätze

Eine Fördervoraussetzung ist die Beteiligung am wissen-
schaftlichen Begleitprogramm. Der vom Klima- und
Energiefonds beauftragten Stelle sind auch die Be-
triebsdaten der Solaranlage für eine einheitliche, 
vergleichbare Auswertung über zumindest 1 Betriebs-
jahr zur Verfügung zu stellen. Dies gilt jedoch nur für
jene Projekte, die von einem ExpertInnengremium zur
Teilnahme an der Begleitforschung ausgewählt werden.

Wissenschaftliches Begleitprogramm

Die Beauftragung eines wissenschaftlichen Begleit -
programms betrifft die Schaffung einer fundierten 
Wissensbasis und eines gezielten Wissenstransfers zu
Entwicklungsschwerpunkten und Optimierungspoten-
zialen von solarthermischen Großanlagen. Die Daten-
basis liefern die für die Begleitforschung ausgewählten
Projekte aus dem Investitionsförderprogramm. Sämt -
liche Erkenntnisse der Begleitforschung werden in 
geeigneter Form der interessierten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht.

Budgetvolumen: 3,5 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: UFI-Richtlinie, BVergG
Abwicklungsstelle: KPC

4.7 Photovoltaik & GIPV

Seit dem Jahr 2008 werden private Photovoltaikanlagen
vom Klima- und Energiefonds gefördert. Eine starke
Kostendegression ist klar erkennbar: Da der Anteil der
Photovoltaiktechnologie an der Stromaufbringung noch
gering ist, wird eine weitere Erhöhung dieses Anteils
angestrebt.

Programmziele

Das Ziel des Programms ist es, die Errichtung von 
einzelnen Photovoltaikanlagen durch entsprechende

Unterstützung zu ermöglichen. Die Förderrichtlinien
nehmen dabei besonders auf eine planbare, kontinuier-
liche und kosteneffiziente Förderabwicklung Bedacht.

Zielgruppe

Natürliche Personen und juristische Personen. 

Programminhalte

Die Förderaktion des Jahres 2015 wird auch 2016 fort-
gesetzt. Durch die Förderung von Photovoltaikanlagen
bis maximal 5 kWp will der Klima- und Energiefonds 
attraktive Anreize für die umwelt- und klimafreundliche
Stromversorgung schaffen. Gemeinschaftsanlagen
werden weiterhin gefördert. 

Budgetvolumen: 8,5 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: UFI-Richtlinie, De-minimis-

Verordnung
Abwicklungsstelle: KPC

4.8 Photovoltaik in der Land- und 
Forstwirtschaft

Im Rahmen des Programms für ländliche Entwicklung
werden kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen für
land- und forstwirtschaftliche Betriebe gefördert.

Programmziele

Das Ziel des Programms ist es, die Errichtung von 
einzelnen Photovoltaikanlagen durch entsprechende
Unterstützung zu ermöglichen. Die Förderrichtlinien
nehmen dabei besonders auf eine planbare, kontinuier-
liche und kosteneffiziente Förderabwicklung Bedacht.

Zielgruppe

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

Programminhalte

Durch die Förderung von Photovoltaikanlagen von
5 kWp bis maximal 30 kWp will der Klima- und Energie-
fonds attraktive Anreize für die umwelt- und klima-
freundliche Stromversorgung in der Land- und
Forstwirtschaft schaffen. 

Budgetvolumen: 3,5 Mio. Euro aus Mitteln des
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Klima- und Energiefonds,
3,1 Mio. Euro aus Mitteln des
EU-Programms ELER (bei einer
gleichmäßigen Ausschöpfung
der ELER-Mittel über die
ELER-Periode bis 2020)

Rechtlicher Rahmen: LE 2020, UFI-Richtlinie
Abwicklungsstelle: KPC

4.9 Austausch von fossilen Heizsystemen
durch erneuerbare Energien, 
Effizienzsteigerung und innovative
Heizsysteme auf Basis 
erneuerbarer Energien

Der Klima- und Energiefonds fördert in Ergänzung und
Abstimmung zur thermischen Sanierungsoffensive 
der Bundesregierung bei Privaten die Verbreitung von
Wärmeerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie-
träger nutzen, innovative Heizsysteme auf Basis erneuer-
barer Energien sowie Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz.

Programmziele

Erhöhung der Installationsrate bei Wärmeerzeugungs-
anlagen, die erneuerbare Energieträger nutzen und Er-
höhung der Effizienz, damit einhergehend Reduzierung
der CO2-Emissionen . Allgemeine Energieeffizienz -
steigerungsmaßnahmen und innovative Heizsysteme.

Zielgruppe

Natürliche Personen und juristische Personen. 

Programminhalte

Förderung der Verbreitung von Wärmeerzeugungs -
an lagen, die erneuerbare Energieträger nutzen, und 
Erhöhung der Effizienz der Anlagen und innovative
Heizsysteme. Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungs -
anlagen kleiner Leistung auf Basis nachwachsender
Rohstoffe – dieser Programmteil wird bei Vorlage einer
positiven Evaluierung durchgeführt werden.

Budgetvolumen: 7,9 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: UFI-Richtlinie, De-minimis-

Verordnung, AGVO
Abwicklungsstelle: KPC

4.10 Demoprojekte Solarhaus

Der Klima- und Energiefonds fördert vollständig erneuer -
bare Energiesysteme im Ein- oder Zweifamilienwohnhaus,
die eine hohe solare Deckung am Gesamtenergiebedarf
eines Ein- oder Zweifamilienwohnhauses erreichen.

Programmziele

Initialzündung für eine breite Umsetzung von privaten
Wohnhäusern mit vollständig erneuerbarer Energie -
versorgung mit hohen solaren Deckungsgraden, damit
einhergehend Reduzierung der CO2-Emissionen privater
EmittentInnen.

Zielgruppe

Private Haushalte bzw. Privatpersonen wie Eigentüme-
rInnen, MiteigentümerInnen, MieterInnen und Pächte-
rInnen von Ein- und Zweifamilienhäusern.

Programminhalte

Förderung von innovativen, vollständig erneuerbaren
Energiesystemen im Ein- oder Zweifamilienwohnhaus,
die eine hohe solare Deckung am Gesamtenergiebedarf
erreichen. 

Budgetvolumen: 0,4 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: UFI-Richtlinie
Abwicklungsstelle: KPC

4.11 Allgemeine klimarelevante Projekte

Der Klima- und Energiefonds fördert mit diesem Pro-
gramm klimarelevante Projekte, die die Erfüllung der
Aufgaben des Klima- und Energiefonds nach § 3 des
KLI.EN-Fondsgesetzes (Klima- und Energiefonds -
gesetz) unterstützen und zur Umsetzung des EU-
Klima-und-Energie-Paktes und der „EnergieStrategie
Österreich“ beitragen.

Budgetvolumen: 0,8 Mio. Euro
Rechtlicher Rahmen: wird im Einzelfall entschieden
Abwicklungsstelle: KPC
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1.1 Speicherinitiative

1.2 Klimawandelanpassungs-Modellregionen

2.1 Austrian Climate Research Programme

2.2 Energieforschung und Vorzeigeregion Energie

2.3.1 Smart Cities Demo

2.3.2 Smart Cities Demo Challenge

2.4 Energy Transition 2050

3.1 Leuchttürme der Elektromobilität

3.2 Forcierung E-Mobilität und Modellregionen E-Mobilität

3.3 Multimodales Verkehrssystem – Aktionsprogramm „klimaaktiv mobil“

4.1 go2market 

4.2.1 Außerschulische Lernorte

4.2.2 Forum „Junge Talente für die Energiezukunft“

4.3 Mustersanierung

4.4.1 Klima- und Energie-Modellregionen

4.4.2 Klimaschulen

4.5 greenstart

4.6 Solarthermie – solare Großanlagen

4.7 Photovoltaik / GIPV

4.8 Photovolatik in der LW

4.9 Austausch von fossilen Heizsystemen durch erneuerbare Energien

4.10 Demoprojekte Solarhaus

4.11 Allgemeine klimarelevante Projekte

Budget Administration

wird im Einzelfall entschieden

BVergG, UFI-Richtlinie, öffentl.-öffentl. Partnerschaft

Themen-FTI-RL

Themen-FTI-RL, UFI-RL, AGVO, ARR, BVergG, De-minimis-VO, KLIEN-RL

Themen-FTI-RL, UFI-RL, BVergG, ARR

BVergG, ARR

Themen-FTI-RL, BVergG, De-minimis-VO

Themen-FTI-RL, UFI-RL

UFI-RL, BVergG, klimaaktiv mobil

klimaaktiv mobil, LE 2020

KLIEN-RL

AGVO, ARR, BVergG

AGVO, ARR, BVergG

UFI-RL

BVergG, öffentl.-öffentl. Partnerschaft, UFI-RL, klimaaktiv mobil, LE 2020

BVergG

BVergG, UFI-RL

BVergG, UFI-RL

UFI-RL, De-minimis-VO

LE 2020, UFI-RL

UFI-RL, De-minimis-VO, AGVO

UFI-RL

wird im Einzelfall entschieden
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4.0
Marktdurchdringung

Administration

3.0
Verkehr

Rechtsgrundlage(n)Abwicklungsstelle(n)
Budget in 
Mio. EuroProgrammProgrammlinie

2.0
Forschung

1.0
Programmlinien-
übergreifend

Die Bedeckung der Programme erfolgt aus Mitteln des BVA 2016 in der Höhe von 84,82 Mio. Euro, durch zur Verfügung gestellte
Mittel aus dem EU-Programm „Ländliche Entwicklung“  sowie durch in vergangenen Jahren frei gewordene Mittel."

Übersicht Jahresprogramm 2016

wird im Einzelfall entschieden

KPC

KPC

aws, FFG, KPC, BBG
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wird im Einzelfall entschieden

FFG
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Die aus den Förderprogrammen des Klima- und
Energiefonds geförderten Maßnahmen dürfen von
dem/der FördernehmerIn nicht ohne Zustimmung des
Klima- und Energiefonds als anrechenbare Maßnahme

im Sinne des § 27 Bundes-Energieeffizienzgesetzes –
EEffG geltend gemacht oder an Dritte übertragen wer-
den. Näheres ist den Bestimmungen zu den jeweiligen 
Förderprogrammen zu entnehmen.

5.0 Grundsätzliche Anmerkung
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Wir haben dieses Jahresprogramm mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-,
Satz- oder Druckfehler können wir dennoch nicht ausschließen. Aus der Veröffentlichung des Jahresprogramms
ergeben sich keine Rechtsansprüche. Programmänderungen im Lauf des Jahres sind möglich.
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